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Editorial

Liebe Neckertalerinnen und Neckertaler

Rücktritt Christian Gertsch 

Aufgrund meiner bevorstehenden Pen-
sionierung und zur Ermöglichung einer 
möglichst optimalen Nachfolgeplanung 
in Verwaltung und Behörde habe ich 
dem Gemeinderat meinen Rücktritt als 
Gemeindepräsident von Neckertal auf 
Ende des Jahres 2026 eingereicht. Der 
Gemeinderat hat meiner Bitte, meinen 

Rücktritt nach dann vier Amtsjahren per 31. Dezember 2026 
anzunehmen, entsprochen. 

Mit grosser Freude und Dankbarkeit durfte ich die Gemeinde 
Neckertal in den ersten Jahren nach der Gemeindevereinigung 
führen. Dieses Wirken war nur dank der engagierten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit sowohl im Gemeinderat als 
auch in der Verwaltung möglich. Zusammen mit meiner vorher-
gehenden Tätigkeit als Gemeindepräsident von Hemberg und 
den langjährigen Vorbereitungen zur Fusion darf ich auf reiche, 
erfahrungs- und lernintensive Jahre zurückblicken.

Ich bin überzeugt, dass nun eine neue, jüngere Generation die 
schöne und verantwortungsvolle Aufgabe der Gemeindefüh-
rung übernehmen kann. Viele Grundlagen für die Zukunft der 
Gemeinde Neckertal sind gelegt. Nun gilt es, diese weiterzu-
führen und zu optimieren. In diesem verbleibenden Jahr möchte 
ich dazu beitragen, dass einerseits der Übergang reibungslos 
verlaufen wird und anderseits unsere gemeinsamen Erfolge 
in der Entwicklung unserer Gemeinde für die weitere Zukunft 
gesichert werden. 

Ich danke herzlich für die stets unterstützende Zusammenar-
beit, das gegenseitige Vertrauen und die gelebte, konstruktive 
Diskussionskultur.

In diesem Neckerblatt wird bereits das Wahlverfahren für die 
Wahl einer neuen Gemeindepräsidentin oder eines neuen Ge-
meindepräsidenten ausgeschrieben. 

Mit herzlichen Grüssen

Christian Gertsch, Ihr Gemeindepräsident 
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Aus dem Gemeinderat

Christian Gertsch tritt zurück
Der Gemeinderat Neckertal hat vom Rücktritt unseres Gemein-
depräsidenten, Christian Gertsch, per 31. Dezember 2026 Kennt-
nis genommen und das Rücktrittsgesuch offiziell genehmigt.

Christian Gertsch ist der erste Gemeindepräsident der neuen 
Gemeinde Neckertal 2.0. Zum Zeitpunkt seines Rücktritts wird 
er die Gemeinde während vier Jahren geführt, gelenkt und be-
gleitet haben. Zuvor amtete er bereits sechs Jahre als Gemeinde-
präsident von Hemberg.

In diesen zehn Jahren wurden zahlreiche bedeutende und 
zukunftsweisende Handlungen sowie Entscheidungen getrof-
fen. Als Höhepunkt seines Wirkens als Gemeindepräsident gilt 
zweifellos die erfolgreich umgesetzte Gemeindefusion, die von 
der Bevölkerung mit sehr grosser Zustimmung mitgetragen 
wurde. Christian Gertsch prägte den gesamten Fusionsprozess 
als Präsident des Projektteams entscheidend mit. In konsequen-
ter Fortführung dieses Engagements begleitete er anschliessend 
auch die ersten Schritte der neu entstandenen Gemeinde.

Nun geht Christian Gertsch eigene Schritte in Richtung seiner 
Pensionierung. Ende des Jahres 2026 wird er das 64. Altersjahr 
vollendet haben und sicherlich auch froh sein, sich wieder ande-
ren Dingen zuwenden zu können. 

Der Gemeinderat hat das Ersatzwahldatum auf den Sonn-
tag, 16. August 2026 festgesetzt. Das offizielle Inserat mit den 
Fristen für die Einreichung von Wahlvorschlägen finden Sie in 
diesem Neckerblatt. 

Der Gemeinderat spricht bereits jetzt seinen herzlichen Dank 
für das grosse Engagement aus – insbesondere für das ent-
schlossene Eintreten bei unbequemen und herausfordernden 
Themen sowie für die menschliche, offene und zugewandte Art 
der Lösungsfindung.

Gemeinderat Neckertal

Aus der Verwaltung
 

Jubiläum Silvia Schweizer
Auf der Finanzverwaltung können wir im Februar ein Jubiläum 
feiern. Silvia Schweizer hat ihre Stelle am 1. April 2003 angetre-
ten. Ebenfalls hat Sie vom 1. März 2000 bis 30. April 2002 auf 
der Gemeindeverwaltung gearbeitet und ist also 25 Jahre auf der 
Verwaltung tätig.  Wir gratulieren herzlich zu diesem Jubiläum 
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Vereinskasse aufbessern?
Einsätze Neophytenbekämpfung

Auch in diesem Jahr können sich die Vereine für 
begleitete Neophyteneinsätze in der Gemeinde 
Neckertal melden. Der Gemeinderat genehmigte 
für 2026 neu pro teilnehmende Person eine Ein-
satzpauschale von Fr. 50.00 plus Fr. 20.00 Spesen. 
Pro Verein kann maximal ein Gruppeneinsatz pro 
Jahr geleistet werden.

Die Einsätze finden mit maximal 5 bis 10 Perso-
nen  an den Wochentagen Montag bis Samstag 
zwischen Mai und August statt. 

Der Einsatz dauert jeweils etwa 5 Stunden.

Meldet euch bis spätestens Donnerstag,  
30. April 2026 unter 058 228 33 21 oder 
ratskanzlei@neckertal.ch für einen Einsatz im 2026 
an. Gebt bitte den gewünschten Wochentag oder 
konkrete Daten an. 

Die Termine und die Einsätze werden durch Zyklus 
Gartenbau koordiniert.
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Stellungnahme Gemeinderat

Nutzung Flüchtlingszentrum Auboden, Brunnadern

Eröffnung Flüchtlingszentrum Auboden
Der Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) hat das 
Grundstück Auboden erworben und im Dezember 2025 den 
Betrieb eines Flüchtlingszentrums mit zunächst 36 Personen 
aufgenommen. Der TISG erfüllt im Auftrag aller 75 St.Galler 
Gemeinden Aufgaben in der Unterbringung, Betreuung sowie 
in der sozialen und beruflichen Integration von Flüchtlingen. 
Der Trägerverein verfügt über grosse Erfahrung in der Führung 
von Flüchtlingsunterkünften und trägt die Verantwortung für 
den Betrieb im Auboden. In einer zweiten Phase ist eine Erhö-
hung der Unterbringungskapazität vorgesehen.

Vorteile für die Gemeinde
Mit der Eröffnung des Flüchtlingszentrums im Auboden 
ergeben sich für die Gemeinde verschiedene Vorteile. Einer-
seits wird die Gemeinde sowohl bei der Aufnahmepflicht als 
auch bei der Betreuung von Personen des Asylbereichs in den 
einzelnen Dörfern massiv entlastet, denn die Gemeinde hat 
eine Aufnahmepflicht zu erfüllen. Gemäss kantonaler Asylver-
ordnung werden 40% der im Zentrum Auboden verfügbaren 
Plätze an die Aufnahmepflicht angerechnet.

Längerfristig entfallen zudem Sozialhilfekosten, insbeson-
dere auch im Hinblick auf die Sparmassnahmen des Bundes. 
Dadurch, dass im Flüchtlingszentrum Auboden sowohl die er-
wachsenen Flüchtlinge wie auch deren Kinder intern beschult 
werden, ist die Schule Neckertal dementsprechend entlastet. 
Darüber hinaus entstehen durch den Betrieb des Zentrums 
rund 30 bis 40 qualifizierte Arbeitsplätze und das lokale Ge-
werbe kann von den Aktivitäten, Investitionen und Anschaffun-
gen des Zentrums profitieren.

Entscheid der Baukommission
Die Baukommission hat die Nutzungsabsichten des TISG 
im Vorfeld sorgfältig geprüft und ist an ihrer Sitzung vom 
26. November 2025 zum Schluss gekommen, dass gemäss 
den geltenden rechtlichen Grundlagen eine Belegung mit bis 
zu 47 Plätzen vorerst ohne ordentliches Baubewilligungsver-
fahren möglich ist. Eine Belegung mit mehr als 47 Personen 
erfordert hingegen ein ordentliches Baugesuchsverfahren, in 
welchem die Rechte der Anwohnenden gewahrt bleiben.
Gegen diesen Entscheid der Baukommission wurde sowohl 
von Anwohnenden als auch vom TISG Rekurs beim Bau- und 
Umweltdepartement eingereicht.

Antrag an der Bürgerversammlung zur Übernahme der 
Anwaltskosten
An der Budgetbürgerversammlung im November 2025 wurde 
von einem Mitbürger ein Budgetantrag gestellt, wonach die 
Gemeinde die Anwaltskosten der Anwohnenden überneh-
men soll, welche gegen die Behörden und den Entscheid der 
Baukommission Rekurs erhoben haben. Die Kostenübernahme 
sollte bis zu einem Betrag von Fr. 30’000 erfolgen.

Die Versammlungsleitung unter dem Vorsitz des Gemeindeprä-
sidenten musste ad hoc entscheiden, ob der Antrag zugelassen 
werden kann. Der Antrag wurde zugelassen und von den anwe-
senden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern unter dem Titel 
«Solidarität mit den Anwohnenden» angenommen.

Rechtliche Überprüfung des Antrags
Rückmeldungen aus der Bevölkerung im Nachgang zur Bürger-
versammlung sowie eigene Überlegungen haben den Gemein-
derat veranlasst, den Antrag und den damit verbundenen 
Auftrag rechtlich überprüfen zu lassen. Gestützt auf das einge-
holte Rechtsgutachten kam der Gemeinderat zum Schluss, die 
Anwaltskosten der Anwohnenden in den hängigen Rekursver-
fahren nicht zu übernehmen. Dies aus folgenden Gründen: 

•	 Der Antrag hätte nicht zur Abstimmung gebracht werden 
dürfen. Hier lag ein Fehler der Versammlungsleitung vor. 
Der Antrag hätte im Rahmen der allgemeinen Umfrage 
entgegengenommen, vom Gemeinderat geprüft und, 
sofern zulässig, an einer späteren Bürgerversammlung 
traktandiert werden müssen. So hätte auch ein weiterer 
Kreis von Bürgerinnen und Bürgern vorbereitet teilneh-
men können.

•	 Der Inhalt des Antrags ist rechtswidrig. Es ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde festzulegen, wer Anwaltskosten zu 
tragen hat. Diese Zuständigkeit liegt ausschliesslich bei 
der jeweils zuständigen Behörde, im Falle eines Rekurses 
beim kantonalen Baudepartement beziehungsweise in 
anschliessenden Beschwerdeverfahren bei den Gerichten.

•	 Gestützt auf diese Beurteilung kommt Art. 46 des Ge-
meindegesetzes zur Anwendung, wonach über rechtswid-
rige Anträge nicht abgestimmt werden darf.
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•	 Der Gemeinderat hat gemäss dem Beschluss der Bürger-
versammlung zwar eine grundsätzliche Ermächtigung, 
nicht aber die Verpflichtung, den bewilligten Betrag 
für den vorgesehenen Zweck auszugeben. Der Budget-
beschluss verschafft für sich allein keinen rechtlichen 
Anspruch im Sinn einer Rechtsgrundlage zur Geltendma-
chung der Anwaltskosten. 

Der Gemeinderat hat den Antragsteller sowie die betroffenen 
Anwohnenden darüber informiert, dass ein entsprechendes 
Gesuch um Übernahme der Anwaltskosten unter Hinweis auf 
den Rechtsweg abgelehnt wird.

Unterstützung der Anwohnenden
Unabhängig davon bietet der Gemeinderat den Anwohnenden 
weiterhin gerne seine Unterstützung an. Der Gemeinderat 
versteht die Situation der direkt Betroffenen und ist bestrebt, 
mit einer lösungsorientierten Haltung dazu beizutragen, dass 
ein respektvolles und sicheres Nebeneinander im Auboden und 
in der gesamten Gemeinde möglich ist.

Haltung des Gemeinderats
Der gesamte Prozess rund um die Eröffnung des Flüchtlings-
zentrums im Auboden hat viele Menschen beschäftigt und 
bereits zahlreiche Kräfte gebunden. Es ist anspruchsvoll, in 
dieser Situation den Überblick über alle laufenden Verfahren 
und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu behalten. Die 
Anwohnenden haben selbstverständlich das Recht, sich gegen 
Entscheide der Behörden zur Wehr zu setzen. Allerdings kann 
die Schweizer Asylpolitik nicht im kommunalen Kontext ver-
ändert werden. Flüchtlingsarbeit ist Teil unseres öffentlichen 
Auftrags als Gemeinde.

Diese anspruchsvolle Aufgabe will der Gemeinderat mit einer 
für die Bevölkerung verträglichen, ethischen und humanen 
Haltung angehen.

Gemeinderat Neckertal

Aus der Ratskanzlei

Aufhebung Parkplatzreglement Mogelsberg
Der Gemeinderat hat am 20. Mai 2025 die Aufhebung des 
Parkplatzreglements der Gemeinde Mogelsberg vom 
2. Oktober 1979 beschlossen und vom 1. September bis 
12. Oktober 2025 dem fakultativen Referendum unterstellt. 
Das Referendum wurde nicht ergriffen. 

Der Gemeinderat stellt fest, dass die Aufhebung rechtskräftig ist. 

Aufhebung Bürgerrechtsreglement Hemberg
Der Gemeinderat hat am 20. Mai 2025 die Aufhebung des 
Bürgerrechtsreglements Hemberg vom 26. September 2003 
beschlossen und vom 1. September bis 12. Oktober 2025 dem 
fakultativen Referendum unterstellt. Das Referendum wurde 
nicht ergriffen. 

Der Gemeinderat stellt fest, dass die Aufhebung rechtskräftig ist. 

Aufhebung der Reglemente über die Kosten der Nachfüh-
rung der amtlichen Vermessung Hemberg, Neckertal und 
Oberhelfenschwil
Der Gemeinderat hat am 24. Juni 2025 die Aufhebung Regle-
mente über die Kosten der Nachführung der amtlichen Ver-
messung Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil vom 
1. Januar 2019 beschlossen und vom 1. September bis 
12. Oktober 2025 dem fakultativen Referendum unterstellt. 
Das Referendum wurde nicht ergriffen. 

Der Gemeinderat stellt fest, dass die Aufhebung rechtskräftig ist. 

Zweckverbandsvereinbarung Zweckverband Abwasserver-
band Bütschwil; Inkrafttreten
Die Zweckverbandsvereinbarung Abwasserverband Bütschwil 
wurde vom 7. November 2025 bis 16. Dezember 2025 in den 
Zweckverbandsgemeinden Neckertal, Bütschwil-Ganterschwil 
und Mosnang dem fakultativen Referendum unterstellt. Das Refe-
rendum wurde nicht ergriffen. 

Die Zweckverbandsvereinbarung Abwasserverband Bütschwil 
tritt per 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Aus dem Gemeinderat

Schulstandort Bächli: Überprüfung, Entscheid und weite-
res Vorgehen

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags sowie aufgrund der 
rückläufigen Schülerinnen- und Schülerzahlen in den kom-
menden Schuljahren hat die Schulkommission Neckertal 
gemeinsam mit der Schulführung die Struktur der Schuleinheit 
Hemberg–Bächli überprüft. 

Auf Basis einer umfassenden Analyse entschied der Gemein-
derat im November 2025, den Schulstandort Bächli auf das 
Schuljahr 2026/2027 hin stillzulegen und den Schulbetrieb 
am Standort Hemberg zu konzentrieren. Im weiteren Verlauf 
des Prozesses zeigte sich jedoch, dass der Faktor Zeit für eine 
sorgfältige und tragfähige Umsetzung eine wesentlich grössere 
Rolle spielt als ursprünglich angenommen.

Aus diesem Grund haben sich die Schulkommission und der 
Gemeinderat erneut intensiv mit dem Entscheid auseinan-
dergesetzt und dabei auch weitere betroffene Kreise in die 
Überlegungen einbezogen. Der Gemeinderat Neckertal kommt 
zu folgenden Schlüssen:

•	 Schulkommission und Gemeinderat halten grundsätzlich 
am Entscheid fest, das Schulhaus Bächli stillzulegen. Da-
mit verbunden bleibt das Ziel, den Schulstandort Hemberg 
nachhaltig zu stärken.

•	 Erste Ergebnisse der bereits im Vorjahr gestarteten 
Schulraumplanung haben gezeigt, dass für das Schulhaus 
Hemberg eine Sanierung ansteht und dafür höhere Investi-
tionen erforderlich sind. Deshalb sollen vertiefte Abklä-
rungen zum Investitionsbedarf vorgenommen werden. 
Eine Zusammenlegung soll aus organisatorischen Gründen 
erst im Anschluss vollzogen werden. 

•	 Die Schulraumplanung wird in den kommenden Monaten 
weitere Erkenntnisse liefern, die zwingend in die weitere 
Entscheidungsfindung einfliessen müssen.

•	 Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat beschlossen, 
die Umsetzung der Stilllegung beziehungsweise die 
Zusammenlegung vorerst zu verschieben, bis zusätzliche 
Grundlagen zur Schulraumplanung und zu den Investiti-
onskosten vorliegen. Gestützt darauf soll anschliessend 
breit abgestützt über das weitere Vorgehen entschieden 
werden.

Für den Gemeinderat bestehen weiterhin wichtige Gründe, an 
der grundsätzlichen Ausrichtung der Stilllegung des Schul-
hauses Bächli festzuhalten. Im Zentrum steht das Ziel, die 
Schuleinheit Hemberg–Bächli pädagogisch, organisatorisch 
und infrastrukturell zu stärken. Sinkende Schülerzahlen sowie 
die zunehmende Herausforderung, an zwei kleinen Standorten 
eine qualitativ hochwertige Bildung sicherzustellen, sprechen 
langfristig für eine Konzentration an einem Standort.

Die Zusammenführung entspricht zudem den strategischen 
Zielen der Schulkommission Neckertal. Sie unterstützt die Ent-
wicklung einer einheitlichen pädagogischen Grundhaltung über 
alle Schuleinheiten hinweg und ermöglicht eine zweckmässige 
Organisationsstruktur unter Berücksichtigung der Schülerin-
nen- und Schülerzahlen, der geforderten Schulqualität sowie 
der Wirtschaftlichkeit.

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass die Verschiebung der 
Umsetzung mit zusätzlichen finanziellen und organisatori-
schen Auswirkungen verbunden ist, insbesondere im Bereich 
der Schulwegtransporte. Er bittet die Bevölkerung deshalb 
um Verständnis und Unterstützung, damit dieser Entscheid 
gemeinsam, sorgfältig und verantwortungsvoll weiterverfolgt 
werden kann.
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Aus der Verwaltungsleitung

Positiver Steuerabschluss 2025
Das Gemeindesteueramt präsentiert dem Gemeinderat die sehr 
erfreuliche Steuerabrechnung für das Jahr 2025 wie folgt:

Einkommen und Vermögen lf. Jahr
Budget 2025	 12'227'823 
Rechnung 2025	 12'679'219 
Differenz	 + 451'396 	

Einkommen und Vermögen Vorjahre	
Budget 2025	 750'000 
Rechnung 2025	 941'006
Differenz	 + 191'006

Feuerwehrersatzabgaben	
Budget 2025	 610'000
Rechnung 2025	 638'474
Differenz	 + 28’474

Grundsteuern	
Budget 2025	 1'165'000 
Rechnung 2025	 1'179'559
Differenz	 + 14'559

Handänderungssteuern 
Budget 2025	 440’000
Rechnung 2025	 467'990
Differenz	 + 27'990

Juristische Personen
Budget 2025	 400'000
Rechnung 2025	 513'465
Differenz	 + 113'465

Grundstückgewinnsteuer
Budget 2025	 620'000
Rechnung 2025 	 748'350
Differenz 	 + 128'350 

Quellensteuern
Budget 2025	 320'000
Rechnung 2025	 297'218
Differenz	 - 22'782

Hundesteuern
Budget 2025 	 74'000
Rechnung 2025 	 73'800
Differenz	 - 200

Total (Auszug aus Erfolgsrechnung)
Budget 2025 	 16'606’823
Rechnung 2025 	 17'539'081 
Differenz	 + 932'258

Die Veranlagungen 2023 sind mit Ausnahme von 67 Fällen de-
finitiv erledigt. Für das Jahr 2024 sind noch 710 Veranlagungen 
oder 17.14 % pendent. Die Erledigungsquote liegt mit 82.86 % 
über dem Kantonsdurchschnitt von 82.55 %.

So darf der Gemeinderat von diesem schönen Abschluss Kennt-
nis nehmen. Er bedankt sich bei allen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern. Dieser Mehrertrag hilft mit, den erwarteten und 
budgetierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2025 zu senken. 
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Ersatzwahlen Gemeindepräsidium  
der Politischen Gemeinde Neckertal  
vom 16. August 2026

Der Gemeinderat Neckertal gibt bekannt, dass am Sonn-
tag, 16. August 2026 und den entsprechenden Vortagen die 
Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium der Politischen Ge-
meinde Neckertal für die Restamtsdauer vom 1. Januar 2027 bis 
31. Dezember 2028 stattfindet.

Folgende Wahl ist im Urnenabstimmungsverfahren  
durchzuführen: 
•	eine Gemeindepräsidentin / einen Gemeindepräsidenten 
 
Einreichung von Wahlvorschlägen 
Für diese Wahl können Wahlvorschläge eingereicht werden.  
Die Wahlvorschläge müssen bis  Donnerstag, 30. April 2026, 
11.30 Uhr,  bei der Ratskanzlei Neckertal, Lettenstrasse 3, 
9122 Mogelsberg, eintreffen. Das Datum des Poststempels 
genügt nicht für die Wahrung dieser Frist. Die Stimmzettel wer-
den durch die Gemeinde gedruckt.

Beim Erstellen der Wahlvorschläge sind insbesondere folgende 
Vorschriften zu beachten:

a)	Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele Kandidierende 	
	 aufführen wie Sitze zu vergeben sind und keinen Namen mehr 	
	 als einmal enthalten.  
b)	Es dürfen nur wählbare, mündige Kandidatinnen und Kandi-	
	 daten mit Schweizer Bürgerrecht aufgeführt werden. 
c)	Die Wahlvorschläge dürfen ausschliesslich Kandidatinnen 	
	 und Kandidaten enthalten, die ihrer Kandidatur schriftlich 	
	 zugestimmt haben. 
d)	Die Wahlvorschläge müssen folgende Angaben enthalten; 	
	 Bezeichnung des Wahlgangs sowie Familien- und Vornamen, 	
	 Geburtsdatum, Beruf und Wohnadresse (Strasse, Hausnum-	
	 mer, Postleitzahl und Wohnort). Die Unterschrift kann nach  
	 Einreichung des Wahlvorschlags nicht zurückgezogen werden.  

e)	Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 in kommunalen 	
	 Angelegenheiten Stimmberechtigten der Gemeinde Neckertal 	
	 eigenhändig unterzeichnet sein. Die Unterzeichnenden haben 	
	 anzugeben: Familien- und Vornamen, Geburtsdatum und 	
	 Wohnadresse (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und  
	 Wohnort). Die Unterschrift kann nach Einreichung des Wahl-	
	 vorschlags nicht zurückgezogen werden.	
f)	 Die Unterzeichnenden des Wahlvorschlags bestimmen für 	
	 den Verkehr mit den Behörden eine Vertretung und eine 	
	 Stellvertretung. Verzichten sie darauf, so gilt die erstunter-	
	 zeichnende Person als Vertretung, die zweitunterzeichnende 	
	 Person als Stellvertretung des Wahlvorschlags. Die Vertre-	
	 tung, im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Wahlvor-	
	 schlags, gibt im Namen der Unterzeichnenden die zur Bereini-	
	 gung von Wahlvorschlägen erforderlichen Erklärungen ab.  
g)	Wahlvorschlagsvorlagen können bei der Ratskanzlei Necker-	
	 tal, Lettenstrasse 3, 9122 Mogelsberg, ratskanzlei@neckertal.ch 	
	 und über die Webseite, www.neckertal.ch bezogen werden.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 29. No-
vember 2026 statt.

Wahlvorschläge sind in diesem Fall bis Mittwoch, 23. Septem-
ber 2026, 17.00 Uhr bei der Ratskanzlei Neckertal, Lettenstr. 3, 
9122 Mogelsberg, einzureichen. Im zweiten Wahlgang ist auch 
eine Stille Wahl möglich. Im Übrigen gelten die gleichen Bestim-
mungen wie für den ersten Wahlgang.

Mogelsberg, 20. Januar 2026	
Der Gemeinderat
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Volksabstimmung vom 8. März 2026

Eidgenössische Vorlagen

Vorlage 1
Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer 
Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» 
und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schwei-
zerische Währung und die Bargeldversorgung

Vorlage 2 
Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»

Vorlage 3
Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: 
Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-
Initiative)»

Vorlage 4
Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung

Kantonale Vorlagen

Vorlage 1
Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke 
WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen im 
Kanton St.Gallen

Vorlage 2
Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und Wei-
terbildungszentrums Rapperswil-Jona am Standort «Südquar-
tier» in Rapperswil

Vorlage 3
Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse zum 
See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»

Jeder Stimmberechtigte kann seine Stimme brieflich abge-
ben. Sie muss am Abstimmungssonntag bis spätestens zur 
Schliessung der Urne bei der Gemeinde eintreffen. Briefliche 
Stimmabgaben (auch von Familienangehörigen oder Nachbarn) 
können den Stimmenzählenden an der Urne separat überge-
ben werden. 

Die Urne im Gemeindehaus Mogelsberg ist am Sonn-
tag, 8. März 2026, von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag, 5. März und Freitag, 6. März 2026 kann 
während den Büroöffnungszeiten von 8.00 bis 11.30 Uhr beim 
Front-Office in Mogelsberg vorzeitig persönlich abgestimmt 
werden. 

Fehlende Stimmausweise können bis am Freitagmittag vor der 
Abstimmung beim Front-Office bezogen werden.

Ratskanzlei Neckertal

Bitte beachten Sie folgende Hinweise
•	 Stimmzettel in beigelegtes Kuvert legen und  
	 verschliessen.
•	 Stimmausweis unterschreiben und anschliessend 
	 Kuvert und Stimmausweis im erhaltenen 
	 Zustellkuvert 	an Stimmbüro senden oder abgeben.
•	 Über den Postweg muss das Stimmcouvert  
	 spätestens bis am Dienstag, 3. März 2026 vor dem 	
	 Abstimmungssonntag aufgegeben werden, damit es 	
	 fristgerecht beim Stimmbüro eintrifft.

Elektronische Stimmabgabe
Die elektronische Stimmabgabe per E-Voting ist ab 
Montag, 9. Februar 2026, 12.00 Uhr  
bis Samstag, 7. März 2026, bis 12.00 Uhr möglich.
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Koordinierte Öffentliche Auflage

Der Gemeinderat Neckertal hat am 23. September und 28. Ok-
tober 2025 in Anwendung von Art. 39 ff des Strassengesetzes 
(sGS 732.1; StrG) den folgenden Teilstrassenplan genehmigt

Teilstrassenplan Josenbachweg (Gemeindeweg 2. Klasse 
Nr. 642M) mit Bauprojekt (Neuklassierung / Ergänzung / 
Teilaufhebung) und Josenbachstrasse (Teilaufhebung)

In Koordination mit dem Teilstrassenplan wird gleichzeitig 
folgendes Bauprojekt öffentlich aufgelegt:

Gesuchstellerin
Midas Verwaltungs AG, Oberhelfenschwilerstrasse 6, 
9126 Necker

Grundstücke
Nr. 652M, Hauptstrasse 29, 31 und 33, Necker
(Grundeigentümerin: Midas Verwaltungs AG, Oberhelfen-
schwilerstrasse 6, 9126 Necker)

Nr. 654M, Hauptstrasse, Necker
(Grundeigentümerin: Politische Gemeinde Neckertal, Letten-
strasse 3, 9122 Mogelsberg)

Bauvorhaben
Abbruch Wohnhaus Vers.-Nr. 449M, Neubau Selbstbedie-
nungs-Waschanlage mit Ausstellungsraum und öffentliche 
Wertstoffsammelstelle.

Die Unterlagen liegen nach vom 2. Februar bis 3. März 2026 
im Gemeindehaus, Bauverwaltung, Lettenstrasse 3, 9122 Mo-
gelsberg öffentlich zur Einsichtnahme auf. Die Unterlagen 
können auch auf www.neckertal.ch eingesehen werden.

Gegen den Teilstrassenplan kann innerhalb der Auflagefrist 
beim Gemeinderat Neckertal, Lettenstrasse 3, 9122 Mogels-
berg Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berech-
tigt, wer an der Änderung oder Aufhebung ein eigenes schutz-
würdiges Interesse dartut (Art. 45 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1; VRP]). Die Einsprache 
hat eine Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung sowie 
einen Antrag zu enthalten.

Gegen das Baugesuch kann innerhalb der Auflagefrist bei der 
Baukommission Neckertal, Lettenstrasse 3, 9122 Mogelsberg 
Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, 
wer ein schutzwürdiges Interesse dartut. In der Einspra-
che ist anzugeben, ob es sich um eine privatrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche Einsprache oder um eine Einsprache nach 
Art. 684 ZGB (übermässige Einwirkung auf das Eigentum des 
Nachbarn) handelt, über die im öffentlichen Verfahren ent-
schieden wird.

Gemeinderat und Bauverwaltung Neckertal
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Aus dem Bestattungsamt

Todesfall
Haben Sie einen Todesfall einer in der Gemeinde Neckertal 
wohnhaft gewesenen Person anzuzeigen, melden Sie sich 
baldmöglichst beim Bestattungsamt im Gemeindehaus Mo-
gelsberg. Bringen Sie bitte die vom Arzt ausgestellte Todes-
bescheinigung vorbei (falls zu Hause verstorben).

Todesfall am Wochenende

Bitte nehmen Sie bei einem Todesfall in Mogelsberg, 
Brunnadern, St.Peterzell, Hemberg und Wald-Schönen-
grund direkt Kontakt auf mit dem Bestattungsdienst:
Enzler AG, Flawil
071 390 03 36

Bitte nehmen Sie bei einem Todesfall in Oberhelfenschwil 
direkt Kontakt auf mit dem Bestattungsdienst:
Egli Zimmerei AG
071 374 22 06 oder 079 744 45 28

Bestattungsamt Neckertal, 058 228 33 01  
www.neckertal.ch

GEBURTEN

Aus dem Einwohneramt

29.11.2025 in Herisau: Roth Nadine  
Eltern: Näf Rahel und Roth Bruno, Dicken

03.12.2025 in Uznach: Mock Silvana,  
Eltern: Mock Isabelle und Stefan, Lichtensteig

04.12.2025 in Amriswil: Schneider Jan und 
Senn Melanie, Oberhelfenschwil

23.12.2025 in Wattwil: Strobel Manuel und 
Hohberger Isabell, Degersheim

25.12.2025 im Neckertal: Brunner Oskar, geb. 1943, Ober-
helfenschwil

TRAUUNGEN

TODESFALL
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PAPIER- UND KARTON

Aus dem Werkhof

Die Papier- und Kartonsammlung findet für alle Dörfer am 
Dienstag, 3. Februar 2026 statt. Das Altpapier muss bis 
spätestens 07.00 Uhr bei den Unterflurbehältern bereitge-
stellt sein.

Im Januar ist der vielerwartete Schnee eingetroffen. Nicht 
zur Freude aller. Die Winterdienstleistenenden versuchten 
mit einem Grosseinsatz den Schneemengen Herr zu werden. 
Leider konnte dabei nicht auf das Verständnis aller Bürgerin-
nen und Bürger gezählt werden. Gerade in den Wohnquar-
tieren kann man nicht allen Wünschen und Bedürfnissen der 
Anwohner gerecht werden. 

Wir möchten daher nochmals festhalten, dass nach Art. 64 
des Strassengesetzes die Gemeinden und der Kanton nur 
zu Freihaltung der Strassen, Trottoirs und Radwege - nicht 
aber von Einfahrten und Vorplätzen zuständig sind. Schnee-
maden, die durch die Räumung entstehen, sind durch die 
Liegenschaftsbesitzer zu entfernen und auf dem eigenen 
Grundstück zu deponieren. Das Zurückschaufeln auf die 
Strasse ist ausdrücklich verboten.

Art. 64 Strassengesetz des Kantons St.Gallen
Grundeigentum kann beansprucht werden zur: 	
a)	Schneeräumung; 
b)	 Abwendung von Gefahren für Strasse und Verkehr; 
c)	 Aufrechterhaltung des Verkehrs; 
d)	 Abnahme des natürlich abfliessenden Meteorwassers; 
e)	 Abnahme des künstlich in öffentliche Gewässer 
	 abgeleiteten Meteorwassers. 

Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die den Räumungs-
beauftragen mit Verständnis begegnen und die Arbeiten nicht 
unnötig behindern. Unsere Winterdienstleistenden geben sich 
alle Mühe, die Schneeräumung möglichst bürgerfreundlich 
vorzunehmen. 

Willy Altherr, Leiter Werkhof Neckertal
058 228 33 40 oder willy.altherr@neckertal.ch

WINTERDIENST

Aus den Liegenschaften

Sirenentest am Mittwoch, 4. Februar 2026
Am Mittwochnachmittag, 4. Februar 2026 findet in der ganzen 
Schweiz von 13.30 Uhr bis spätestens 16.00 Uhr der jährliche 
Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der 
Sirenen des «Allgemeinen Alarms» und auch jener des «Was-
seralarms» getestet. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmass-
nahmen zu ergreifen.

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen 
Allgemeiner Alarm, ein regelmässiger auf- und absteigender 
Heulton von einer Minute Dauer, der nach einem Unterbruch von 
vier Minuten noch einmal während einer Minute zu hören ist. 
Der Allgemeine Alarm wird bis 14.00 Uhr mehrmals getestet. 
Ab 14.00 Uhr bis spätestens 16.00 Uhr wird im gefährdeten 
Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen Wasseralarm 
getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Se-
kunden in Abständen von je 10 Sekunden. Gesamtschweizerisch 
werden mehr als 8'000 Sirenen, davon 5'000 fest installiert und 
rund 2'800 mobil, auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.

Was gilt bei einem echten Sirenenalarm?
Für einen optimalen Schutz muss nicht nur die Funktionsfähig-
keit der Sirenen sichergestellt sein, die Bevölkerung muss auch 
das richtige Verhalten bei einem Sirenenalarm kennen. Wenn 
der Allgemeine Alarm ausserhalb eines angekündigten Sirenen-
tests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölke-
rung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, 
Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und 
die Nachbarn zu informieren.

Der Wasseralarm bedeutet, dass eine unmittelbare Gefährdung 
unterhalb einer Stauanlage besteht. In diesem Fall ist die Bevöl-
kerung aufgefordert, das gefährdete Gebiet sofort zu verlassen. 
In den Gemeinden Wartau, Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, 
Pfäfers, Mels, Benken und Uznach sind Wasseralarmsirenen 
installiert.

Informationen zur Alarmierung
Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Teletext, 
Seite 680 und 681 der SRF-Sender sowie im Internet unter 
www.alert.swiss/de/vorsorge/sirenentest.html.
Die Bevölkerung wird um Verständnis für die mit dem Sirenen-
test verbundenen Unannehmlichkeiten gebeten.
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Aus dem Grundbuchamt

Brunnadern Dezember 2025
Veräusserer: Wagner Gertrud, Brunnadern
Erwerber: Wagner Tobias, Brunnadern
Grundstück Nr. 225, Homberg 338, Homberg 339, 
9125 Brunnadern:
Wohnhäuser, Scheunen, Remise, Bienenhaus, 128'862 m2 Boden
Grundstück Nr. 222, Homberg, Schartenwald, 9125 Brunnadern:
Weidscheune, 81'723 m2 Boden
Grundstück Nr. 501, Appenwil, Hinderegg, Homberg, 
9125 Brunnadern:
Scheune, 41'389 m2 Boden

St.Peterzell Dezember 2025
Veräusserer: Milchproduzentenverein Chäseren, Neckertal
Erwerber: Bischofberger Christian, Schönengrund
Grundstück Nr. 271, Chäseren 710, 9105 Schönengrund:
Milchsammelstelle mit Geräteraum, Remise (Teil), 179 m2 Boden

Veräusserer: Bühler Daniel, Schönengrund und Gruber Claudia, 
St.Peterzell (ME zu je 1/2)
Erwerber: Umbach Tim, St.Gallen und Jungwirth-Umbach 
Jana Theresa, St.Gallen (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. 682, Wald, 9105 Schönengrund:
500 m2 Boden

Veräusserer: Bühler Daniel, Schönengrund
Erwerber: Umbach Tim, St.Gallen und 
Jungwirth-Umbach Jana Theresa, St.Gallen (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. 505, Chäserenstrasse 23, 9105 Schönengrund:
Einfamilienhaus, 692 m2 Boden

Veräusserer: Lusti Andreas und Verena, St.Peterzell (ME zu je 1/2)
Erwerber: Lusti Christian, Heiden und 
Lusti Markus, Oberstammheim (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. 207, Rüti 302, 9127 St.Peterzell:
Wohnhaus, Remise, 35'421 m2 Boden
Grundstück Nr. 210, Herrensägentobel, Rüti, 9127 St.Peterzell:
1'868 m2 Boden
Grundstück Nr. 211, Herrensägentobel, 9127 St.Peterzell:
2'851 m2 Boden
Grundstück Nr. 214, Chessiwaag, 9127 St.Peterzell:
3'431 m2 Boden

HANDÄNDERUNGEN

Hemberg Dezember 2025
Veräusserer: Tanner Werner, Bächli (Hemberg)
Erwerber: Zuberbühler Philipp und Fluor Claudia Luzia, 
Bächli (Hemberg) (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. 951, Unterharzenmoosstrasse 9, 9633 Bächli 
(Hemberg):
Wohnhaus, 702 m2 Boden

Mogelsberg Dezember 2025
Veräusserer: Scanzi Luciano, Mogelsberg
Erwerber: Götz Stefan Willibald, Neumarkt (Deutschland) 
und Götz Heidi Christine, Regensburg (Deutschland) (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. S20128, Sonnmatt 91, 9122 Mogelsberg:
Ferienhaus Nr. 1822: 11/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 698

Veräusserer: Walser Cornelia Isabella, Amden
Erwerber: Maurer Adrian Richard und Mair unter der Eggen 
Cornelia, Santa Maria in Calanca (ME zu je 1/2)
Grundstück Nr. 100, Rössliweg 6, 9122 Mogelsberg:
Wohnhaus, 470 m2 Boden

Veräusserer: Stadelmann Deborah Tanja, Degersheim
Erwerber: Suter Stefan Gregor, Dicken  
1/2 ME an Grundstück Nr. 1205, Blattenhalden 696, 9115 Dicken:
Wohnhaus, Scheune, 5'164 m2 Boden

Veräusserer: Tanner Hans, Degersheim
Erwerber: Tanner Hansruedi, Degersheim
Grundstück Nr. 459, Sennrüti, Wolfensberg, 9113 Degersheim:
128'722 m2 Boden

Veräusserer: Ackermann Emil und Gertrud, Mogelsberg 
(ME zu je 1/2)
Erwerber: Ackermann Thomas, Mogelsberg
Grundstück Nr. 161, Böschenbach 354, 9122 Mogelsberg:
Wohnhaus, Garage, Lager, Bienenhaus, 8'498 m2 Boden
Grundstück Nr. 1429, Böschenbach, 9122 Mogelsberg:
1'580 m2 Boden
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Veräusserer: Roth Max, Mogelsberg
Erwerber: Roth Benjamin, Nassen
Grundstück Nr. 141, Aachmüli 1945, 9122 Mogelsberg:
Wohnhaus, Scheune, Hühnerstall, 61'387 m2 Boden
Grundstück Nr. 131, Neckersteig 288, 9123 Nassen:
Wohnhaus, Scheune, 59'884 m2 Boden
Grundstück Nr. 122, Eichmoos, 9122 Mogelsberg:
7'862 m2 Boden
Grundstück Nr. 137, Egelten, 9122 Mogelsberg:
Scheune, 18'855 m2 Boden
Grundstück Nr. 143, Aachmüli, 9122 Mogelsberg:
22'252 m2 Boden
Grundstück Nr. 151, Aachmüli, 9122 Mogelsberg:
30'246 m2 Boden
Grundstück Nr. 152, Aachmüli, 9122 Mogelsberg:
Remisen, 8'904 m2 Boden

Oberhelfenschwil Dezember 2025
Veräusserer: Mock Rolf, Krinau
Erwerber: Mock Stefan, Lichtensteig
Grundstück Nr. 590, Wasserfluh-Scharten 243, 9620 Lichtensteig:
Wohnhaus, Scheune, 189'486 m2 Boden
Grundstück Nr. 565, Wasserfluh-Scharten 252, 9620 Lichtensteig:
Wohnhaus, Scheunen, 75'807 m2 Boden
Grundstück Nr. 572, Schmitte, 9620 Lichtensteig:
1'408 m2 Boden
Grundstück Nr. 581, Degen, Under Scharten, 9620 Lichtensteig:
Scheune, 57'766 m2 Boden
Grundstück Nr. 589, Schartenberg, 9620 Lichtensteig:
Weidstall, 75'409 m2 Boden

Veräusserer: Brändle Johann Alfred, Oberhelfenschwil
Erwerber: Gisler Stefan, Oberhelfenschwil
Grundstück Nr. 89, Höhg 500, 9621 Oberhelfenschwil:
Wohnhaus/Restaurant, Saal, Scheunen, Garagen, Bienenhaus, 
86'218 m2 Boden
Grundstück Nr. 186, Freudenberg, Tobel, 9621 Oberhelfenschwil:
6'554 m2 Boden
Grundstück Nr. 306, Färch, 9621 Oberhelfenschwil:
3'763 m2 Boden

Veräusserer: Böni Pius, Oberhelfenschwil
Erwerber: Böni Marco, Oberhelfenschwil
Grundstück Nr. 1053, Feldstrasse 38, 9621 Oberhelfenschwil:
Wohnhaus, 701 m2 Boden

Veräusserer: Roth Max, Mogelsberg
Erwerber: Roth Benjamin, Nassen
Grundstück Nr. 254, Rennen, 9126 Necker:
Scheune, 31'616 m2 Boden

Veräusserer: W & L Immo AG, Flawil und Hablützel Immo AG, 
Degersheim (ME zu je 1/2)
Erwerber: Oberhänsli Ulrich und 
Widmer Stephanie Antonia, Mosnang
Grundstück Nr. S3039, Dorfstrasse 19, 9621 Oberhel-
fenschwil:
41/2 Zimmerwohnung: 113/1000 Miteigentum an Grundstück 
Nr. 1025
Grundstück Nr. M4012, Dorfstrasse 19, 9621 Oberhelfenschwil:
1/9 Miteigentum an Grundstück Nr. S3034

Veräusserer: Friedli Adolf, Oberhelfenschwil
Erwerber: Wärmeverbund Dorf AG, Neckertal
Grundstück Nr. 762, Dorf, 9621 Oberhelfenschwil:
659 m2 Boden
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Aus der AHV-Zweigstelle

Individuelle Prämienverbilligung 2026
Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen ha-
ben Anrecht auf individuelle Prämienverbilligungen (IPV). Die 
zu erfüllenden Bedingungen und die Höhe der Vergünstigung 
sind im kantonalen Recht geregelt. Massgebend für eine Verbil-
ligung sind die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse.

Anmeldung / Fristen
Zum Bezug von IPV sind Personen berechtigt, die am 1. Janu-
ar 2026 ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthaltsort im Kanton 
St.Gallen hatten. Für eine Berechnung sind die persönlichen 
und familiären Verhältnisse am 1. Januar 2026 massgebend. 
Eine Selbstberechnung ist auf www.svasg.ch/ipv möglich. 
Das Formular kann ab Anfang 2026 online ausgefüllt und abge-
schickt werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die Einreichfrist per 31. März 2026. 
Für Anmeldungen, die nicht fristgemäss eingereicht werden, 
entsteht der Anspruch auf Prämienverbilligung ab dem Monat der 
Anmeldung. Ausnahmen bestehen für gesuchstellende Personen 
(oder ihre Vertretung), die unverschuldet von der Antragstellung 
abgehalten worden sind. 

Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen wird 
die Prämienverbilligung ohne Anmeldung direkt den entspre-
chenden Krankenversicherern überwiesen und den Prämien-
rechnungen gutgeschrieben.

Die AHV-Zweigstelle kann Sie auf Wunsch persönlich beraten. 
Mehr Informationen erhalten Sie auch auf der Webseite 
www.svasg.ch/ipv (mit Erklärvideos) oder über die Telefonnum-
mer 071 282 61 91.

Coop Gemeinde Duell  
ein Projekt von schweiz.bewegt  
 
Machen Sie unsere Gemeinde zur  
«bewegtesten Gemeinde der Schweiz»! 
 
Wir brauchen Ihre Hilfe, um unserer Bevölkerung im 
Mai 2026 ein attraktives Bewegungsangebot zu bieten. 
Vereine, Privatpersonen und Schulen sind eingeladen, 
interessante Aktivitäten zu organisieren und die Bevöl-
kerung zu begeistern. Vereine können diese Gelegenheit 
nutzen, um für ihre Tätigkeiten zu werben und neue 
Mitglieder zu gewinnen.  
 
Beispiele für Aktivitäten: 

Vereine
• Offene Trainings 
• Bewegte Musikproben 
• Vogelbeobachtungen 
• Feuerwehrplausch 
• Bewegter Gottesdienst 
• Krimi-/Märli-Wanderung 
• Samariter-Übungen

Private 
• Gemeinsame Hundespaziergänge 
• Kinderwagenspaziergänge 
• Joggen 
• Velofahren 
• usw.

Sonstiges 
• Spielturniere 
• Dorf-OL 
• Dorf-Putzete 
• Fitness-Kurse

Öffentliche Angebote dürfen gerne bis 
spätestens Ende März 2026 via QR-Code 
gemeldet werden.

Wir freuen uns auf hoffentlich viele Rückmeldungen.

Gemeinderat Neckertal
Jonas Näf, Gesellschaft und Vereine
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Landschaftskonzept Neckertal

Fortführung der Obstbaum-Aktion und Baumschnittkurse
Obstbäume sowie landschaftstypische Einzelbäume tragen 
wesentlich zum Erscheinungsbild unserer Landschaft bei und 
bieten vielen Tierarten einen wertvollen Lebensraum. Daher 
werden Neu- und Nachpflanzungen im Rahmen des Land-
schaftskonzepts Neckertal finanziell unterstützt. Vorausset-
zung für ihren dauerhaften Erhalt sind jedoch eine sorgfältige 
Pflege und ein sachkundig ausgeführter Baumschnitt.

Obstbaum-Pflanzaktion
Hochstamm-Obstbäume und standortgerechte Einzelbäu-
me wie Linde, Eiche oder Ahorn werden 2026 wieder stark 
vergünstigt angeboten. Das Landschaftskonzept Neckertal 
übernimmt von den Kosten von Fr. 60.00 für ein Baum mit 
Akazienpfahl und einer Stammschutzröhre mit nicht ein-
wachsendem Bindeschlauch. Der Empfänger verpflichtet sich 
schriftlich, die Bäume fachgerecht zu pflanzen, vor Vieh und 
Wild zu schützen, sowie regelmässig zu pflegen. 
 
Baumschnittkurse  
am Samstag 21. Februar und 7. März 2026
Interessierten Baumbesitzern im Neckertal werden wieder 
Baumschnittkurse angeboten. Hierbei werden die fachge-
rechten Schnitttechniken für einen naturnahen, gesunden 
Obstbaum beigebracht. 

Der Schwerpunkt liegt beim Schnitt von Hoch- und Halb-
stämmen, aber auch der Schnitt von Niederstämmen wird 
thematisiert. Es werden zwei Kurstermine angeboten, 
der erste findet am Samstag 21. Februar, der zweite am 
7. März 2026 von jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr im Albisboden 
bei Dicken statt. Die Kurskosten betragen jeweils Fr. 40.00, 
vegetarisches Mittagessen optional zusätzlich Fr. 25.00. Bei 
Frost, starkem Regen oder Schnee wird der erste Kurs auf den 
28. Februar, der zweite auf den 14. März 2026 verschoben.  

Informationen, Beratung und Anmeldung
Romano Andreoli und Stefan Suter, Baumschule und  
Gärtnerei Neckertal, Blattenhalden 696, 9115 Dicken 
www.baumschule-neckertal.ch
071 377 12 62 oder info@baumschule-neckertal.ch

L E B E N I M N EC K E RTA L
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SOZIALES & ALTER

Seniorenanlässe im Neckertal
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass alle orga-
nisierten Anlässe unabhängig des Durchführungsortes für alle 
Seniorinnen und Senioren des ganzen Neckertals offen sind. 
Die Anlässe werden von der politischen Gemeinde und den 
Kirchgemeinden unterstützt.
Alle sind überall herzlich willkommen.

Senioren Mittagstisch Brunnadern
Forum Brunnadern
Seniorinnen und Senioren sind herzlich zum  
Mittagstisch eingeladen am
Donnerstag, 12. Februar 2026, 
12.00 Uhr im Café Neckerstube, Brunnadern
Anmeldungen bitte bis Montag, 9. Februar 2026, 
an Max Huser, max.huser@thurweb.ch 
oder 079 352 43 14.

Mitänand-Z'Mittag
Mitänand Team
Herzlich eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren 
der Gemeinde Neckertal mit Partnerinnen und Partnern. 
Gäste sind willkommen!
Mittwoch, 25. Februar 2026
Evang. Kirchgemeindesaal Mogelsberg
11.00 Uhr	 Ernährung im Alter	
	 Mit Livia Büsser, Naturheilpraktikerin
12.00 Uhr	 Mittagessen 
	 Preis Fr. 22.00 inkl. Getränke und Kaffee
Anmeldungen bitte bis Montag, 23. Februar 2026
bis spätestens 18.00 Uhr an Edith Rhyner, Nassen unter
071 374 19 81 oder 079 904 61 18.
Wir erwarten gerne Ihre Anmeldung und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen und die gemeinsamen Stunden.

Senioren-Mittagessen
Seniorenarbeit Oberes Neckertal
Wir treffen uns am Donnerstag, 5. Februar 2026 um 
11.45 Uhr im Restaurant Freihof, Dicken.
Anmeldung bitte bis 2 Tage zuvor bei Magdalena Albrecht 
unter 078 894 90 08.

Stricken für einen guten Zweck
Seniorenarbeit Oberes Neckertal
Wir treffen uns jeweils am letzten Montag im Monat von 
14.00 bis 16.00 Uhr im «Jugendhüsli» bei der evang. Kirche 
St.Peterzell zum Stricken, Häkeln, Käfelen oder einfach ge-
mütlichem Beisammensein. 
Unser nächster Stricknachmittag findet am  
Montag, 23. Februar 2026 statt.
Verantwortliche ist Heidi Brunner 071 377 15 22.

Auf und davon in die Slums von Manila
Seniorenarbeit Oberes Neckertal
Neun Quadratmeter Wohnfläche, umgeben von stinkenden 
Müllbergen: Die vierköpfige Familie Schneider lebt in den 
Slums von Manila definitiv nicht den Traum vom Auswandern. 
Für sie war es Berufung. Nach neun Jahren endete ihre Zeit in 
Manila, nicht aber ihr Engagement. Sie berichtet am Donners-
tag, 19. Februar 2026 um 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus in 
Hemberg über die Erfahrung. 
Anschliessend stellt die Spitex ihre Angebote für die Neckerta-
ler Bevölkerung vor. Die Pro Senectute informiert darüber was 
tun ist, wenn die Rente nicht reicht. 
Für einen Fahrdienst melden Sie sich bei Flora Schläpfer  
unter 079 454 47 20.

Senioren-Mittagessen
Senioren Oberhelfenschwil
Wir treffen uns am Freitag, 13. Februar 2026, um 11.30 Uhr 
im Restaurant Höhg, Oberhelfenschwil. 
Preis Fr. 18.00 exkl. Getränke und Dessert.
Anmeldung für neue Mittagstischbesucher/innen und  
Abmeldungen bitte bis Donnerstag, 12. Februar 2026
bis spätestens 10.00 Uhr an Beata Stillhart 
071 374 374 16 12 oder 079 726 37 67.

Hugo Annen - Lebensraum Wald
Senioren für Senioren Oberhelfenschwil
Der Wald ist einer der wichtigsten Lebensräume. 
Hugo Annen, passionierter Jäger, gewährt uns am Diens-
tag, 24. Februar 2026, 14.00 Uhr, im Restaurant Frohe Aus-
sicht Höhg Einblick in den vielfältigen Lebensraum und das 
Leben seiner Bewohner. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Die ökumenische Arbeitsgruppe «Senioren für Senioren»
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Entlastungsdienst 
Toggenburg / Neckertal
Wir entlasten stunden- oder tageweise pflegende Ange-
hörige. Der Kostenbeitrag wird vor der ersten Entlastung 
festgesetzt. Wir unterstützen auch Familien in finanziel-
len Notlagen.  
Wenden Sie sich an unsere Vermittlerin 
Regula Bürge, 077 529 59 03 oder
toggenburg@entlastungsdienst-ostschweiz.ch
www.entlastungsdienst-ostschweiz.ch

Zeitgut Toggenburg

Kafi Zeitgut 
Nachbarschaftshilfe heisst geben und nehmen. 
Das nächste Kafi Zeitgut findet am  
Donnerstag, 26. Februar 2026, 14.00 bis 16.00 Uhr  
im Seniorenzentrum Sonnengrund in Kirchberg statt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
und interessante Gespräche.  
Auch Interessierte sind herzlich willkommen. 
An- und Abmeldung ist nicht notwendig. 

 
Weitere Informationen unter 
www.zeitgut-toggenburg.ch 
 

Zeitgut Toggenburg, Postgasse 1, 9620 Lichtensteig 
071 988 39 43 oder info@zeitgut-toggenburg.ch

Rotkreuz-Fahrdienst
Begleitfahrdienst für Menschen, die aus gesundheitlichen 
Gründen den öffentlichen Verkehr nicht benutzen können 
(Montag bis Freitag).
Gemeinden Neckertal, Bütschwil/Ganterschwil, Mos-
nang, Lichtensteig, Wattwil, Ebnat-Kappel, Nesslau 
und Wildhaus-Alt St.Johann
Iris Lenz, 071 988 18 55, fahrdienst.toggenburg@srk-sg.ch 
www.srk-sg.ch/fahrdienst.
Montag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr, 
Mittwoch geschlossen
Fahrtenbestellung mindestens 3 Arbeitstage im Voraus.

Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell
Wenn das Leben herausfordernd wird und man alleine 
nicht mehr weiterkommt, unterstützt Sie die Selbsthilfe 
St.Gallen und Appenzell. In Selbsthilfegruppen entde-
cken Sie neue Perspektiven und finden gemeinsam Wege 
nach vorn. 

Machen Sie den ersten Schritt und informieren Sie sich:
Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell
Lämmlisbrunnenstr. 55 
071 222 22 63 oder www.selbsthilfe-stgallen-appenzell.ch

Mäntigsmarkt Neckertal 
Lebensmittelabgabe in Brunnadern, Dorfstrasse 13, 
neben der Post, im Haus der VIVA Kirche. 
Die Abgabe erfolgt für Personen aus dem Neckertal im-
mer Montags, 17.00 bis 17.45 Uhr und für alle anderen 
Personen 17.45 bis 18.30 Uhr.  Berechtigt zum Bezug 
von Lebensmitteln sind alle Menschen in Not, mit einer 
gültigen Caritas-Bonuskarte, die Sie beim Sozialamt der 
Gemeinde bekommen. 
Weitere Infos unter 079 895 91 38.
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Liebenau Neckertal

Entlastung für Angehörige mit der Tages- und Nacht-
struktur im Seniorenheim Liebenau Neckertal 
Die Mehrheit der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen 
wird zuhause von ihren Angehörigen gepflegt und betreut. 
Diese anspruchsvolle Aufgabe ermöglicht es den Betroffenen, 
noch lange in der vertrauten Umgebung bleiben zu können und 
einen Aufenthalt in einer Pflegeinstitution hinauszuschieben. 
Im Bericht der Regierung vom 27. Oktober 2015 «Demenz im 
Kanton St.Gallen» wird auf das mangelhafte Entlastungsangebot 
hingewiesen. Damit die Angehörigen die Betreuung möglichst 
lange bewältigen können, bedarf es ebendieser Entlastungs-
angebote. Die Liebenau Neckertal in Brunnadern bietet seit 
dem 1. Januar 2024 genau diese Tages- und Nachtstruktur für 
eine temporäre Entlastung an 365 Tagen im Jahr an. Es können 
einzelne oder regelmässige Tagesaufenthalte von Montag bis 
Sonntag, je nach Kapazität und Bedarf, geplant werden. 
Das Konzept der Tages- und Nachtbetreuung richtet sich 
insbesondere an betreuungs- und pflegebedürftige Menschen, 
welche eine geordnete Tagesstruktur benötigen und/oder 
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung. Andererseits 
aber auch an Angehörige, welche durch das Angebot entlastet 
werden. 
In der Liebenau Neckertal kann den Betreuten eine bedürfnis-
gerechte, alltagsorientierte Tagesstruktur geboten werden, 
die durch abwechslungsreiche und fördernde Angebote und 
Aktivierungen unterstützt wird. Die vorhandenen Ressourcen 
und Defizite werden bestmöglich berücksichtigt. Es werden 
grundpflegerische Angebote sowie medizinische Behandlungen 
und Therapien angeboten. Die Tages- und Nachtbewohner 
werden entsprechend unserem Pflege- und Betreuungskonzept 
durch unser Pflegefachteam begleitet, betreut und gepflegt. Sie 
werden in den Tagesablauf der Wohngruppen integriert. Zum 
Rückzug und/oder Ruhepausen stehen Liegemöglichkeiten zur 
Verfügung. 
Das Angebot wird seit der Einführung in der Liebenau intensiv 
genutzt und die Rückmeldungen bestätigen, dass es von den 
Angehörigen sehr geschätzt wird. Für Anfragen melden Sie sich 
direkt bei der Heimleitung der Liebenau Neckertal.  
Roman Strübi, Telefon direkt 071 375 63 01  
oder info.shn@stiftung-liebenau.ch.

Die Liebenau Neckertal sagt dem Foodwaste  
den Kampf an 
Im Seniorenheim Liebenau Neckertal wurden seit 2023 Fort-
schritte im Projekt zur Reduktion von Lebensmittelabfällen 
dokumentiert. Der Vergleich zwischen der ersten und dritten 
Messung zeigt weiterhin positive Ergebnisse: 
 
•	 Reduktion der Lebensmittelabfälle 
	 Weniger Foodwaste wurde produziert. 
 
•	 Kostenreduktion 
	 Geringere Abfallmengen führten zu niedrigeren Kosten. 
 
•	 Bewusstseinsbildung 
	 Ein Rückgang im Abfall von Fleisch, Fisch, Gemüse und  
	 Saucen deutet auf verbesserte Haltung hin. 
 
•	 Umweltbelastung 
	 CO₂-Ausstoss und Wasserverbrauch wurden gesenkt. 
 
Das Projekt zeigt, dass durch gezielte Massnahmen wie Pla-
nung und Kommunikation nicht nur Kosten gesenkt, sondern 
auch die Umwelt geschont wird. Dank der sehr guten Ergeb-
nisse wurde das Heim für 2023 und 2025 ausgezeichnet. Die 
Auszeichnung ist im Eingangsbereich des Heimes sichtbar.

Markus Hurschler
Geschäftsleiter 

United Against Waste

Das Food Save Management ist bei Swisstainable 
auf Level II – engaged (in Kombination) anerkannt.

Alexander Pabst
Consultant Food Service 

Foodways Consulting GmbH

Seniorenheim im Neckertal

Auszeichnung

mit exzellentem Ergebnis eine

weiterführende Messung für das Jahr 2025 
im Rahmen des Food Save Management

durchgeführt. Zudem wurden Messungen in folgenden 
Jahren umgesetzt: 2022, 2023

Gültigkeit: 06/2025 bis 06/2027

Basel, den 03.06.2025
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Pro Senectute Wil & Toggenburg

Englisch für Seniorinnen und Senioren - Neueinsteiger in 
Wattwil 
Der Neueinsteiger-Englischkurs ist für Senioren und Seniorin-
nen ohne oder mit nur geringen Kenntnissen der englischen 
Sprache geeignet. In angenehmer, lockerer Atmosphäre 
werden die ersten Grundlagen erworben, um sich mündlich 
oder schriftlich auszudrücken. «Let’s go» heisst es ab 23. Janu-
ar 2026. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Der Kurs findet 
wöchentlich am Freitag, jeweils von 11.00 bis 12.00 Uhr im 
Kursraum der Pro Senectute Wattwil, Rickenstrasse 28 statt. 
Auskunft und Anmeldung bei Pro Senectute Wil, 071 913 87 84. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schachkurs Anfänger für Senioren und Seniorinnen, Wattwil 
Schach ist eines der populärsten Brettspiele Europas. Wer sich 
auf das Spiel einlässt, wächst nach und nach in die Faszination 
des Spiels hinein. Ein Vorteil ist, dass man nicht erst jahrelang 
Erfahrung sammeln muss, um Spass am Schachspiel zu haben. 
Wer die geistige Herausforderung liebt, kann sich von Spiel zu 
Spiel steigern und immer raffiniertere Züge anwenden. Es gibt 
wohl kaum ein Brettspiel, das geistig so herausfordernd sein 
kann, wie Schach. Gehirnjogging pur! 
Von Montag, 2. Februar bis 2. März 2026 findet im Kursraum 
Wattwil an der Rickenstrasse 28 ein 5-teiliger Anfängerkurs 
statt, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr.  
Auskunft und Anmeldung bei Pro Senectute Wil, 071 913 87 84. 

Computeralltag für Seniorinnen und Senioren 
Am Donnerstag, 3. Februar 2026 beginnt in unserem 
Kursraum in Wattwil, Rickenstrasse 28, der Vorkurs für einen 
4-teiligen Computerkurs vom 24. Februar bis 17. März 2026, 
jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr. Es wird mit Windows 11, 
dem Browser Edge und Microsoft-Office gearbeitet. In diesem 
Kurs werden tägliche Aufgaben behandelt, welche mit dem 
Computer gelöst werden. Sie lernen die Grundlagen eines PCs 
kennen, arbeiten im Internet und schreiben E-Mails. Allfällige 
Wünsche der Teilnehmenden kann die Kursleitung aufnehmen. 
Voraussetzungen sind: Grundkenntnisse zu Windows 11, 
Ein- und Ausschalten, Tastatur und Maus bedienen, Windows-
Oberfläche und das eine E-Mail-Adresse vorhanden ist. Es wird 
ein kostenloser Vorkurs zwecks Abklärung der erforderlichen 
Voraussetzungen angeboten. Dieser Kurstag ist obligatorisch 
und findet drei Wochen vor Kursbeginn statt.  
Anmeldung und Auskunft bei Pro Senectute Wil, 071 913 87 84.
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Fit im Kopf für Seniorinnen und Senioren, Wattwil 
Geistig fit bleiben - wer möchte das nicht?  
Es gibt Strategien, die den Alltag erleichtern. Das ganzheitliche 
Gedächtnistraining bietet die Möglichkeit, alte Denkstrukturen 
zu verlassen und neue Lernmöglichkeiten zu entdecken. Es 
trainiert alle wichtigen Hirnleistungsfunktionen, wie z.B. kon-
zentriertes Denken, aufmerksames Wahrnehmen, bildliches 
und sprachliches Speichern. Gedächtnistraining verleiht 
Sicherheit und Selbstvertrauen und hält innerlich jung. In der 
gratis Schnupperstunde am Mittwoch, 18. Februar 2026 
von 14.00 bis 15.00 Uhr lernen Sie die Kursleiterin und Inhalte 
kennen. Astrid Koller leitet den anschliessenden 6-teiligen 
Kurs ab Mittwoch, 25. Februar bis 1. April 2026, jeweils von 
14.00 bis 16.00 Uhr bei der Pro Senectute Wattwil, Rickenst-
rasse 28. Auskunft und Anmeldung 071 913 87 84.

Kraft durch Atmen  
Atemübungen für den Alltag, Ebnat-Kappel 
Vom ersten bis zum letzten Atemzug ist der Atem unser 
ständiger Begleiter. Atmung ist viel mehr als «nur» der lebens-
erhaltende Stoffwechselprozess. Unsere Atemweise kann auch 
Aufschluss geben über unsere momentane Befindlichkeit. In 
diesem Kurs werden Atemübungen im Sitzen, Stehen und im 
Gehen gemacht. Während des Übens wird die Aufmerksamkeit 
bewusst auf das Atmen gelenkt und dadurch auch verändert. 
Dies fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Der 8teilige Kurs findet jeweils am Dienstag vom 17. Februar 
bis 31. März 2026, 10.45 bis 11.45 Uhr im Bewegungsraum 
Ebnat-Kappel statt.  
Auskunft und Anmeldung bei Pro Senectute Wil, 071 913 87 84. 

DISCO 60+DISCO 60+

MONTAG
12. JANUAR 
16. FEBRUAR
16. MÄRZ

TANZ DURCH DIE
JAHRZEHNTE

TANZ DURCH DIE

JAHRZEHNTE

18:00 - 22:00
CHÖSSI-THEATER
LICHTENSTEIG
BAHNHALLE (BEIM BAHNHOF)

M E H R  I N F O S  U N T E R  
0 7 1  9 1 3  8 7  8 4

L I N D A . S C H M O L L I N G E R @ S G . P R O S E N E C T U T E . C H
W W W . S G . P R O S E N E C T U T E . C H

M I T  D J  R E S E R V A
M A R T I N  R I C H I G E R

EINTRITT 10.- 

Unentgeltliche Rechtsauskunft  
des Amtsnotariates Wil 
Jeweils am ersten Donnerstag jeden Monats, von 
17.00 bis ca. 18.30 Uhr, findet die Rechtsberatung des 
Amtsnotariates Wil in den Räumlichkeiten an der  
Lerchenfeldstrasse 11, 9500 Wil SG, statt.  
Dabei werden vor allem Fragen aus dem ehelichen 
Güterrecht und dem Erbrecht, aber auch Fragen zu Be-
urkundungen und Vorsorgeaufträgen, beantwortet. Die 
Beratungszeit beträgt je ca. 15 Minuten.  
Wir bitten Sie um eine vorgängige telefonische Anmel-
dung unter 058 229 76 30.
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KULTUR & FREIZEIT

Ausblick

Narren Mogelsberg 
Am Samstag, 31. Januar 2026 findet der jährliche Fasnachts-
umzug in Mogelsberg statt. Der Umzug startet pünktlich um 
14.00 Uhr unter dem Motto «Manege frei im Zirkuszelt» in 
der Sonnmatt. Die Narren freuen sich auf möglichst zahlrei-
che Umzugsteilnehmer und Zuschauer mit anschliessender 
Uslumpete beim Feuerwehrdepot.

Unterhaltungen Trachtengruppe Bächli 
Nach zwei Jahren dürfen wir wieder unsere traditionelle 
Unterhaltung durchführen. Wir haben für Sie wieder ein 
abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Tänzen 
von uns und der Kindertanzgruppe sowie verschiedenen 
Gastformationen zusammengestellt. Natürlich werden mit 
dem einstudierten Theater «Dä Räuberpfaff» auch die Lach-
muskeln ordentlich strapaziert.  
Die Unterhaltungen finden an folgenden Daten statt:  
Samstag, 31. Januar 2026	
Mit dem Jodelchörli «De Bärge nah», BE, dem Ländlertrio Ge-
brüder Iten, der Kindertanzgruppe und einem Theater. 
Samstag 7. Februar 2026	
Mit dem Jodelchörli Degersheim, dem Ländlertrio Kryenbühl-
Laimbacher, der Kindertanzgruppe und einem Theater. 
Sonntag 8. Februar 2026	
Mit der Kindertanzgruppe und einem Theater. 
Reservationen werden gerne von Annelies Jud  
unter 075 413 62 93 entgegengenommen.  
Wir freuen uns auf gemütliche Stunden mit vielen Gäste aus 
nah und fern. 
 
FOTO

Folklore - Alte Melodien neu interpretiert 
Am Sonntag, 8. Februar 2026, um 17.00 Uhr findet in der 
evang. Kirche Hemberg das nächste Konzert statt. Es wird 
gestaltet von zwei Musikensembles, welche die vielfältigen 
Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente und das althergebrachte 
Repertoire mit viel Fantasie ausloten und dabei dem Publikum 
besondere und überraschende Hörerlebnisse bieten. Zum einen 
tritt die Basler Blockföten-Band mit ihrem unkonventionellen 
Programm «Flötenorgel» auf. Sie spielt mit Musik im Drehor-
gelstil, welche von Raphael B. Meyer komponiert wurde. Mit 
viel Witz und Virtuosität fängt der Komponist Jahrmarkts- und 
Variété-Stimmungen aus längst vergangenen Tagen ein. Musik, 
die sich irgendwo zwischen Klassik und Jazz bewegt. Den 
anderen Teil des Konzerts gestalten Noldi Alder und Susanne 
Bolt aus Urnäsch. Sie spielen einheimische, zugewanderte, 
ausgewanderte und zurückgekehrte Musik. Die Breite ihres 
Repertoires bewegt sich zwischen Klassik und Volksmusik und 
besteht weitgehend aus Eigenkompositionen. Die Arrangements 
sind auf die verschiedenen Besetzungen zugeschnitten, die aus 
der Instrumentenvielfalt der beiden Musizierenden entsteht. 
Eine grosse Leidenschaft des Duos ist die Tanzmusik aus ver-
schiedenen Zeiten, Schichten und Ländern.  
Der Eintritt ist frei, es wird am Ausgang eine Kollekte erhoben. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Konzerte auf dem Hemberg
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Handlettering-Kurs 
Am Freitag, 13. Februar 2026, 19.00 Uhr findet ein 
Handlettering-Kurs in der Kreawerkstatt in Wattwil statt. Der 
Kurs dauert drei Stunden. Die Kosten inkl. Material betragen 
Fr. 65.00. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr beim MZG Schönen-
grund. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.  
Anmeldungen bis spätestens 5. Februar 2026 an  
Lisbeth Büchler unter familie.buechler@bluewin.ch  
oder 078 776 66 23.  
Der Vorstand freut sich auf viele Anmeldungen. 
Frauenverein Schönengrund-Wald

Kinderfasnacht Brunnadern 
Am Dienstag, 17. Februar 2026 findet von 14.00 bis 
16.30 Uhr die Kinderfasnacht Brunnadern im Gemeinschafts-
raum der Primarschule statt. Eingeladen sind alle Kinder bis 
zur 6. Klasse, die einen fröhlichen Fasnachtsnachmittag erle-
ben möchten. Jedes Kind erhält ein Überraschungsgeschenk. 
Ausserdem wird gratis Kinderschminken angeboten. Für das 
leibliche Wohl sorgt ein Kiosk mit günstiger Verpflegung. 
Konfetti ist nicht erlaubt. Die Eltern haften für ihre Kinder. 
Wir freuen uns auf viele verkleidete Kinder und einen unver-
gesslichen Fasnachtsnachmittag.

Schönegröndler Fasnacht 2026 
Die Schönegröndler Fasnacht 2026 findet vom Mitt-
woch, 18. Februar bis Montag, 23. Februar 2026 statt. 
Am Aschermittwoch startet mit der «Gmändrotsabsetzig»  
die Schönegröndler Fasnacht. Ein bunter und lustiger Abend 
ab 20.00 Uhr in der Mehrzweckanlage Schönengrund. Der 
Eintritt ist frei. 
Weiter geht es am Donnerstag mit dem Beizeobig in den de-
korierten Restaurants Ochsen, Schäfli und dem FAKO Barwa-
gen. Natürlich mit Guggensound. Kostümierung ist erlaubt! 
Mit dem «Gugge-Treffe» am Freitag starten wir ins Wochen-
ende. Der Sternmarsch findet ab 20.00 Uhr statt. Der Eintritt 
ist frei. Neben sechs Gast-Guggen gibt es auch schräge Töne 
von den Hämmliloch-Gugge und den Bläächi-Lömpe. 
Am Samstag startet um 13.00 Uhr der «grosse Umzug» im 
Hinterdorf. Die Route führt durchs Dorf bis zur alten Post. 
Zahlreiche Sujets, Guggen und viel Konfetti sind garantiert.
Ab 20.00 Uhr findet mit dem «Gugger-Maskenball» in der 
Mehrzweckanlage die grosse Fasnachtsparty mit Maskenprä-
mierung mit der Partyband «MölltalSound» und viel Guggen-
Sound statt.  
Für Frühaufsteher und solche, die immer noch unterwegs 
sind, gibt es am Sonntag ab 10.00 Uhr den «Narre-Brunch» in 
der Mehrzweckanlage. 
Am Blochmäntig heisst es Abschied nehmen von der Fas-
nacht 2026. Es gibt nochmals gesellige Stunden im Restau-
rant Schäfli und Ochsen mit Guggensound. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fas-
nächtler an der Schönegröndler Fasnacht. 
Guggemusig Bläächi-Lömpe

BAUMWIPFELPFAD MOGELSBERG

Öffnungszeiten Wintersaison
November 2025 bis Ende März 2026

Mittwoch bis Sonntag von 10.00 bis 16.00 Uhr
(Montag und Dienstag geschlossen)

www.baumwipfelpfad.ch
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Bäuerinnen und Landfrauenverein Hemberg  
Die Hauptversammlung findet am Donnerstag, 26. Feb-
ruar 2026, 20.00 Uhr im Restaurant Rössli, Bächli statt. Wer 
verhindert ist, meldet sich bitte bis Freitag 20. Februar 2026 
bei Marlies Loher unter 071 377 12 97 oder 079 540 15 46 ab. 
Der Vorstand freut sich auf einen schönen Abend.

Unterhaltungsabend Männerchor St.Peterzell 
Am Samstag, 28. Februar 2026 um 20.00 Uhr ist es so weit: 
gemeinsam mit der Brassband Formation «Generell5» findet 
unser Unterhaltungsabend in der MZH St.Peterzell statt.  
Mit unserem Motto «Schlager Hits und Brassmusik» versetzen 
wir sie in die Zeit grosser Schlager und Hits. Wir singen Lieder 
von Udo Jürgens, Peter Alexander, Chris Roberts oder den 
Comedian Harmonists, teilweise begleitet durch die professio-
nellen Musiker von «Generell 5» oder mit Klavierbegleitung. 
Die Saalöffnung ist um 18.00 Uhr. Selbstverständlich bieten 
wir ein Abendessen, vor dem Programm oder in der Pro-
grammpause, an. In der Pause verkaufen wir zudem die Lose 
für unsere reichhaltige Tombola.  
Wir freuen uns auf einen wundervoll musikalischen Abend 
mit Ihnen, den wir mit lüpfigen Klängen der Kapelle Signer-
Reichmuth ausklingen lassen.

Raclette-Abend des Rettungskorps Mogelsberg 
Das Rettungscorps Mogelsberg lädt herzlich ein, zum 
traditionellen Raclette-Abend am Samstag, 7. März 2026, 
ab 18.00 Uhr, im Kirchgemeindesaal Mogelsberg. Wir ver-
wöhnen Sie mit einem feinen Raclette und verschiedenen 
tollen Desserts. Der Anlass ist öffentlich und alle sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen 
gemütlichen Abend.

Kim - Kultur in Mogelsberg 
Am Samstag, 21. Februar 2026 spielt das Goran Kovacevic 
Collective ab 20.15 Uhr auf der Bühne des Mogelsberger 
Gasthauses Rössli. Die Musik von «No Limits» vereint Klassik, 
Jazz, Folklore und Improvisation zu einer einzigartigen Klang-
welt. Jedes Konzert ist eine neue Reise, bei der sich diese 
verschiedenen Genres zu einer gemeinsamen musikalischen 
Sprache verbinden. Mit einer kraftvollen Mischung aus Ener-
gie, Emotion, Kreativität und Spielfreude öffnet das Quartett 
dem Publikum die Türen zu faszinierenden Klanglandschaf-
ten. Mit ihrem aktuellen Programm blicken Goran Kovacevic, 
Raphael Brunner, Peter Lenzin und Juan Carlos Diaz auf ihren 
gemeinsamen Weg zurück und eröffnen gleichzeitig neue 
musikalische Horizonte. Ihre Musik ist eine Entdeckungsreise, 
die das Publikum berührt und inspiriert. 
www.goran-kovacevic.com/no-limits 
Reservation unter www.kulturinmogelsberg.ch  
oder 071 374 15 11 
Eintrittspreis: Fr. 35.00 / Mitglieder Fr. 27.00 
Die Kasse ist ab 19.30 Uhr geöffnet. 
Kulturmenü im «Rössli» ab 17.30 Uhr
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Rückblick

Weihnachtsmarkt Hemberg 
Der Bäuerinnen- und Landfrauenverein Hemberg möchte es 
nicht unterlassen, allen Standbetreibern, den Besucherinnen 
und Besuchern sowie dem Samichlaus mit Schmutzli und  
Eseli herzlich zu danken. 
Schön, dass ihr den Weg an den Weihnachtsmarkt gefunden 
und mit eurem Engagement die wunderbare Stimmung auf 
dem Pausenplatz der Primarschule Hemberg mitgetragen habt.  
Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Helfer, Gönner und 
Sponsoren? Nichts. Dieser Anlass wäre ohne euch nicht 
durchführbar. Unser besonderer Dank gilt allen Bäuerinnen 
und ihren Männern, die tatkräftig mit angepackt haben, sowie 
unseren Gönnern für die grosszügige Unterstützung, die wir 
jedes Jahr erfahren dürfen. Vielen lieben Dank.

Diverses

Verein Schüür Brunnadern 
Das Monatsprogramm ist jeweils auf der Website aufgeschaltet.
Eventraum Schüür, Dorfstrasse 20a, 9125 Brunnadern 
Telefon: 077 261 56 00 / info@schuurbrunnadern.ch 
Weitere Infos unter www.schuurbrunnadern.ch

Entdecke Aikido - Weg zur Selbstverteidigung ohne Aggression 
Ab dem 3. Februar 2026 beginnt im Dojo Schönengrund wie-
der das Aikido Training für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jah-
ren. Das Training findet einmal in der Woche von 17.30 bis 
18.30 Uhr statt und dauert eine Stunde.  
Leitung und Infos:  
Monika Dörig / 2. Dan Aikido / J & S Leiterin 
www.oldmillaikido.com 
Anmeldung: info@oldmillaikido.com 
Im Mittelpunkt stehen grundlegende Aikidotechniken, Ukemi 
(Falltechnik im Kunstkampfsport) und Waffenarbeit mit tradi-
tionellen Holzwaffen.

Nachfolgend finden Sie die Öffnungszeiten unserer Bibliotheken.
Bitte beachten Sie, dass in den Schulferien die Bibliotheken 
nur am Samstag geöffnet sind.

Mogelsberg, Lettenstrasse 6			  079 673 67 35
biblio.mogelsberg@bluewin.ch
Dienstag	 17.00	-	19.00	Uhr
Samstag	 9.00	-	11.00	Uhr

Brunnadern, Dorfstrasse 22			  071 376 09 10
biblio.bru@bluewin.ch
Dienstag	 18.00	-	20.00	Uhr
Mittwoch	 16.00	-	18.00	Uhr
Samstag	 9.00	-	11.00	Uhr

Hemberg, Scherbstrasse 6			  079 476 95 57
biblio_hemberg@bluewin.ch
Dienstag	 19.00	-	20.30	Uhr
Donnerstag	 16.00	-	17.30	Uhr
Samstag	 10.00	-	11.30	Uhr
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WWeettttbbeewweerrbb  
Am 8. November 2025 standen den Benutzern der 

Bibliothek Brunnadern 5960 Medien zur Verfügung. 

Viele Schätzungen sind eingegangen. Folgende drei kamen 
der eDektiven Zahl am Nächsten: 

1. Rang Claudia Boos 
2. Rang Ingrid Saborowski 

3. Rang Romana Egli 
 

Wir gratulieren den drei Frauen herzlich und wünschen 
Ihnen viel Spass mit ihren ausgesuchten Büchern. 

 

 

 
 
Treff 6600  pplluuss 

im kath. Pfarreiheim Mogelsberg
KNIGGE

MARTINA BÜRGI,  COACH UND SUPERVISORIN, INFORMIERT UNS,
WELCHE REGELN HEUTE ZEITGEMÄSS SIND.

ANSCHLIESSEND GENIESSEN WIR EINEN APÉRO, 
AN DEM WIR EINIGE TIPPS UND TRICKS ERFAHREN.

UNKOSTENBEITRAG: FR. 10.00

AUF IHRE TEILNAHME FREUEN SICH:
BIBLIOTHEK MOGELSBERG UND LANDFRAUEN MOGELSBERG-HOFFELD

19. FEBRUAR 2026 UM 20.00 UHR
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Lesetipp Bibliotheken 

Marco Odermatt – Meine Welt 
Christoph Gertsch, Mikael Krogerus

«Um mich wirklich kennen zu lernen, gibt es zwei Wege: Ent-
weder man nimmt sich Zeit, besucht meine Heimat Nidwalden 
und lässt sich von der unvergleichlichen Landschaft verzaubern 
– oder man schlägt mein Buch auf und taucht Seite für Seite in 
meine Welt ein.»  
Marco Odermatt

Die erste und einzige autorisierte Marco-Odermatt-Bio-
grafie zeigt den Ski-Star so persönlich wie nie zuvor und 
überrascht mit verblüffenden Einblicken und inspirierenden 
Erkenntnissen, die weit über den Sport hinausgehen: Wer 
hat Marco Odermatt geprägt? Wie war er als Kind? 
Welche Rolle spielt seine Schwester? Was macht er an 
Sonntagabenden nach einem Rennen? Und was hat ihm 
Aleksander Aamodt Kilde voraus? 

Neben spannenden Antworten bietet das Buch - dessen 
Kapitel in Form einzelner Journale präsentiert werden - 
besondere Extras wie ein Ganzkörperbild des Nidwaldners 
samt physiotherapeutischer Analyse, ein Spiel für die ganze 
Familie und eine Anleitung zu seinem Trainingsprogramm. 
Am Ende der Lektüre wird klar: Marco Odermatt ist nicht 
nur ein Ausnahmeathlet, sondern hat es trotz all seines 
Erfolgs geschafft, einer von uns zu bleiben. 
Quelle: buchzentrum

Christof Gertsch war Sportjournalist bei der «Berner Zei-
tung» und berichtete für die «Neue Zürcher Zeitung» von 
fünf Olympischen Spielen. Seit 2016 schreibt er für «Das 
Magazin». Er ist Co-Autor der Biografien von Ariella Kaeslin 
und Fabian Cancellara, mit Mikael Krogerus schrieb er die 
«Magglingen-Protokolle». 2022 war er Schweizer «Jour-
nalist des Jahres », 2024 wurde er mit dem Sport Media 
Award ausgezeichnet, dem wichtigsten internationalen 
Preis für Sportjournalismus.

Mikael Krogerus ist gebürtiger Finne und war ab 2005 
Redaktor bei «NZZ Folio» und Sportkolumnist der «Neuen 
Zürcher Zeitung», 2015 wechselte er zu «Das Magazin». Er 
ist Co-Autor des internationalen Bestsellers «The Decision 
Book», der bei Kein und Aber erscheint. Seine gemeinsam 
mit Christof Gertsch verfassten und viel beachteten Por-
träts über Sportlerinnen und Sportler wie Martina Hingis, 
James Buster Douglas, Florence Griffith-Joyner und Usain 
Bolt wurden mehrfach ausgezeichnet.

Dieses Buch finden Sie in den Bibliotheken Brunnadern 
und Mogelsberg.
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Katholische Seelsorgeeinheit Neutoggenburg
Veranstaltungen 

Sonntag, 1. Februar
10.30	 St.Peterzell: Eucharistiefeier (Pater aus Uznach), 
	 mit Kerzen- und Brotsegnung, anschl. Blasiussegen

Freitag, 6. Februar
19.00	 St.Peterzell Falckkapelle: Anbetung

Samstag, 7. Februar
17.00	 Hemberg: Eucharistiefeier (F. X. Sontheimer / B. Kuttig), 	
	 mit Kerzen- und Brotsegnung, anschl. Blasiussegen
18.30	 Mogelsberg: Eucharistiefeier (F. X. Sontheimer / B. Kuttig),
	 mit Kerzen- und Brotsegnung, anschl. Blasiussegen

Mittwoch, 11. Februar
9.00	 St.Peterzell Propsteisaal: Ökum. Bibelkreis
16.00	 Ricken Pfarreisaal: Kirchenkaffee on Tour

Samstag, 14. Februar
9.30	 Mogelsberg: Ökum. Fiire mit de Chliine, anschl. Znüni
18.30	 Oberhelfenschwil: Eucharistiefeier (M. Pfiffner / B. Jud)

Sonntag, 15. Februar
10.30	 St.Peterzell: Eucharistiefeier (M. Pfiffner / B. Jud)

Aschermittwoch, 18. Februar
9.00	 St.Peterzell: Ökum. Gottesdienst (F.X. Sontheimer / F. 	
	 Rückel), mit Segnung und Austeilung der Asche, anschl. Tee
19.00	 Oberhelfenschwil: Wortgottesfeier (M. Pfiffner), mit 	
	 Segnung und Austeilung der Asche

Donnerstag, 19. Februar
19.00	 St.Peterzell: Abendlob

Samstag, 21. Februar
17.00	 Hemberg: Eucharistiefeier (M. Pfiffner)
17.00	 Oberhelfenschwil Pfarreiheim: 
	 Jugendevent «Wetten dass…?»
Herzlich Willkommen beim «Wetten dass...?». Du kannst als 
Gast kommen oder eine grossartige Wette präsentieren (auch 
als Gruppe). Alle Präsentationen werden eine Belohnung erhal-
ten, aber der Tagessieger oder die Tagessiegerin gewinnt den 
Preis von Fr. 50.– . Ein unterhaltsamer Abend mit Snacks und 
Getränken wartet auf dich. Was zögerst du noch? 
Melde dich bis spätestens Samstag, 14. Februar an bei 
Mathias Ress:  071 988 21 79, mathias.ress@neutoggenburg.ch.
18.30	 Mogelsberg: Eucharistiefeier (M. Pfiffner)

Sonntag, 22. Februar
10.30	 Oberhelfenschwil: Ökum. Fastengottesdienst 
	 (M. Ress / U. Marx), mit der Chorgemeinschaft 
	 Lichtensteig/Oberhelfenschwil, anschl. Suppenzmittag
10.30	 St.Peterzell:  Ökum. Fastengottesdienst
	 (Al. Michel / F. Rückel), anschl. Suppenzmittag

Samstag, 28. Februar
9.30	 Oberhelfenschwil: Ökum. Fiire mit de Chliine, 
	 anschl. Beisammensein
18.30	 Oberhelfenschwil: Eucharistiefeier (F. S. Sontheimer), 	
	 anschl. Krankensalbung

Werktagsgottesdienste 
Jeden Dienstag, 9.00 Oberhelfenschwil 
Mittwoch, 4. Februar, 15.00 Brunnandern Seniorenheim 
Neckertal, anschl. Krankensalbung
Freitag, 13. Februar 10.00 Oberhelfenschwil Dorfplatz, 
anschl. Krankensalbung

Digitale Spendenkassen
Sie wollten spontan eine Kerze in der Kirche anzünden, hatten 
aber kein Kleingeld mit dabei…. So sind Sie unverrichteter 
Dinge von dannen gezogen. Das muss jetzt nicht mehr sein. 
Neu gibt es in unseren Kirchen die Möglichkeit, bei der Anto-
niuskasse, der Kerzenkasse und für die Heimosterkerzen mit 
TWINT zu bezahlen. Sie finden den entsprechenden QR-Code 
jeweils neben den Kassen. Beachten Sie bitte, dass pro Zahlung 
1,3% Gebühren von TWINT abgezogen werden.

Exerzitien im Alltag
«Gott einen Ort sichern»
Jeweils Mittwoch, 25. Februar, 4., 11., 18. und 25. März, 
19.00 Uhr im Propsteisaal St.Peterzell
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich unter der 
Leitung von Theresia Weyermann einmal in der Woche zum 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch und zur Einführung in die 
Meditation der folgenden Woche. 
Auskunft und Anmeldung bis Montag, 23. Februar, bei Theresia 
Weyermann: 071 377 26 06, theresia.weyermann@hausderstille.ch 
oder beim Pfarreisekretariat.

Gottesdienste, Veranstaltungen, Kontaktangaben 
und weitere Informationen sind online abrufbar 
unter: neutoggenburg.ch
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Evang.-ref. Kirchgemeinde Unteres Neckertal 
Gottesdienste

Sonntag, 25. Januar
10.00h	 Gottesdienst, Kirche Brunnadern 
	 mit Pfrn. Ulrike Marx.

Sonntag, 1. Februar
10.00h	 Gottesdienst, Kirche Mogelsberg 
	 mit Pfr. Martin Böhringer.

Sonntag, 8. Februar
10.00h	 Gottesdienst, Kirche Oberhelfenschwil 
	 mit Abendmahl, Pfr. Martin Böhringer.

Sonntag, 15. Februar
10.00h	 Chilematinee, Kirche Brunnadern, «EHE es zu spät ist»,
	 zu Gast sind Ladina und Matthias Spiess
17.00h	 Gottesdienst, Kirche Mogelsberg 
	 mit Pfrn. Ulrike Böhringer.

Mittwoch, 18. Februar
10.10h	 Andacht, Liebenau Neckertal 
	 mit Pfrn. Ulrike Marx.

Sonntag, 22. Februar
10.30h	 Ökum. Suppentag, Kirche Oberhelfenschwil 
	 mit Pfrn. Ulrike Marx und 
	 Jugendseelsorger Mathias Ress, 
	 Chorgemeinschaft Lichtensteig-Oberhelfenschwil. 
	 Im Anschluss sind Sie herzliche zum gemeinsamen 	
	 Suppenessen in der Sonnenberghalle eingeladen.

Mittwoch, 27. Februar
10.10h	 Andacht, Liebenau Dorfplatz mit Pfrn. Ulrike Marx.

Sonntag, 1. März
10.30h	 Ökum. Suppentag, Kirche Mogelsberg mit 
	 Pfrn. Ulrike Marx und 
	 Jugendseelsorger Mathias Ress, 
	 Chorgemeinschaft Lichtensteig-Oberhelfenschwil. 	
	 Im Anschluss sind Sie herzlich zum gemeinsamen 	
	 Suppenessen im Kirchgemeindesaal eingeladen.

Evang.-ref. Kirchgemeinden Oberer Necker und  
Appenzeller Hinterland (Schönengrund)  
Gottesdienste

Sonntag, 1. Februar
09.30 Uhr	 Hemberg, Gottesdienst mit Pfr. Florian Rückel; 	
	 anschl. Brunch/Rückblick Gemeindeferien 2025.
	 Alle Interessierten sind auch willkommen.

Mittwoch, 4. Februar
19.00 Uhr	 Schönengrund, feiern und teilen, neues Gottes-	
	 dienstformat – einfache liturgische Form

Samstag, 7. Februar
17.00 Uhr	 Schönengrund, Generationen-Gottesdienst für 	
	 Klein und Gross; Pfrn. Anna Katharina Breuer und 	
	 Team. Mit anschl. Znachtessen

Sonntag, 8. Februar
09.30 Uhr	 St.Peterzell, Gottesdienst mit Taufe; 
	 Pfr. Florian Rückel 

Sonntag, 15. Februar
10.00 Uhr	 Hemberg, Gottesdienst mit Vorstellung der 	
	 Konfirmanden:innen und Taufe; 
	 Pfr. Florian Rückel. Mit anschl. Apéro

Mittwoch, 18. Februar
09.00 Uhr	 Kath. Kirche St.Peterzell, Ökum. Wort-Gottes-	
	 Feier am Aschermittwoch 
	 mit Pfr. Michael Pfiffner und Pfr. Florian Rückel. 	
	 Fastentee im Anschluss

Sonntag, 22. Februar
10.30 Uhr	 St.Peterzell, Ökum. Familiengottesdienst mit 
	 Suppentag; Pfr. Florian Rückel und Alexander 	
	 Michel. Mit anschl. Suppenessen

Dienstag, 24. Februar
17.00 Uhr	 Schönengrund, Jugendgottesdienst 
	 mit Pfrn. Anna Katharina Breuer

Weitere Informationen 
unter www.ref-oberernecker.ch 
und www.ref-hinterland.ch

Gottesdienste, Veranstaltungen, Kontaktangaben 
und weitere Informationen sind online abrufbar unter
ref-unteresneckertal.ch oder pfefferstern.ch (Jugenarbeit)
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     HHeemmbbeerrggeerr  FFaassnnaacchhtt  
                „„IImm  WWuunnddeerrllaanndd““   

KKiinnddeerrffaassnnaacchhtt  

SSaammssttaagg  1144..  FFeebb..  22002266  
13.00 Uhr Startnummernausgabe,  

                  Postautogarage Hemberg 

13.30 Uhr Fasnachtsumzug mit  

    Bläächi-Lömpe Schönengrund 

NNeeuu  ::  FFrreeiittaagg  1133..  FFeebb..22002266  
MMaasskkeennbbaallll  

In der Turnhalle, Saalöffnung 20.00 Uhr 
Fasnachtsstimmung mit: DJ Raudi 

       - Bröggli Gugger Urnäsch  
- Gassechlöpfer Gossau 

 - Dickler Gugge  
  - Sauknapp Herisau 

Eintritt: 10 Fr./ Masken gratis/ Maskenprämierung 

Schönengröndler
Fasnachtsumzug 2026

Samstag, 21. Februar 2026, 13.00 Uhr

Anmeldung & Besammlung:
12.15 Uhr im Hinterdorf

www.fako-schoenengrund.ch  /  info@fako-schoenengrund.ch

FAKO-Barwagen

Nicht klein,
sondern platzsparend.
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Samstag 28. Februar 2026

Theater 
Bürinnechörli
Tombola
Gebrüder Iten

Nachtessen ab 18.30 Uhr Beginn 20.00 Uhr

Sonntag 01. März 2026
Brunch ab 09.30 Uhr Beginn 13.00 Uhr

Jubiläumsbrunch
Theater 
Bürinnechörli
Tombola
Kinder von Nassen

Anmeldung Brunch hier! 
oder +41 (0)77 409 12 16

Jubiläumsunterhaltung

In der Turnhalle Nassen

Weltgebetstag
Freitag, 6. März. 2026
19.30 Uhr
in der Kirche Oberhelfenschwil
im Anschluss gemütliches Beisammensein im Pfarrhaus

Sonntag, 8. März. 2026
10.00 Uhr
in der Kirche Mogelsberg
im Anschluss gemütliches Beisammensein im Kirchgemeindesaal

Land: Nigeria

Prüfung der Anträge der Kivo über Budget und Steuerfuss für
das nächste Jahr

Berichterstattung an die Bürgerschaft

Prüfung der Amts- und Haushaltsführung der Kivo und der
Verwaltung im abgelaufenen Jahr

Antragstellung über Jahresrechnung, Budget und Steuerfuss

ergänzende Prüfung der Jahresrechnung

Auskunft:
Frau Jeanine Gehrig, Präsidium
079 934 56 14
praesidium@ref-unteresneckertal.ch

Entlöhnung gemäss Reglement

Geschäftsprüfer/innen
WIR SUCHEN DICH ALS
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Vertrauen verbindet. Als Bank vor 
Ort begleiten wir Privat- und Firmen-
kunden mit individueller Beratung 
und bewährter Expertise.

Was uns ausmacht:

Vertrauen.

Ruben Temprana
Berater Privat- und Firmenkunden

Raiffeisenbank Regio
Unteres Toggenburg & Neckertal
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Mobile Fusspflege

Termine nach Vereinbarung.

M. Schnider, Dipl. Fusspflegerin
077 411 00 26

KLEINANZEIGEN

Wigetshöfler Fasnacht
mit den Wilket Gugger und den Ischeller Neckertal 
Motto: Wild-Wild-Wigetshof 
Am Freitag, 13. Februar 2026 wird der Wigetshof zum  
Wilden Westen. Beginn ist um 18.18 Uhr.
Unmotorisierte Wagen sind herzlich willkommen!

Suche eine Person

Die mit meinem Hund – einem Jack Russel – spazieren geht. 
Wohnhaft in Dicken.
 
Weitere Informationen unter 076 506 91 42

energieagentur
st.gallen

energie2030.ch energieagentur-sg.ch

St. Galler Energiekonzept

«Jetzt habe ich eine Miet-
wohnung gefunden, die 
erneuerbar und kosten- 
bewusst beheizt wird.»
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Kultur & Agenda

Fasnachtsumzug Mogelsberg 2026 mit dem  
Motto «Manege frei im Zirkuszelt» 
Sa, 31. Januar 2026, 14.00 Uhr
Narren Mogelsberg

Unterhaltungsabend der Trachtengruppe Bächli 
Sa, 31. Januar 2026, 20.00 Uhr, Turnhalle Hemberg

Langlauf Schnupperkurs 
So, 01. Februar 2026, 10.00 Uhr
Panoramaloipe Scherb
https://www.loipen-scspeer.ch/kurse/

Mondscheinmalen: sinnliches Malen bei Kerzenlicht 
So, 01. Februar 2026, 18.00 bis 21.30  Uhr
Giallegra, Atelier und Werkstatt, Steigstrasse 16, Brunnadern
http://www.giallegra.ch

Spielnachmittag 
Mo, 02. Februar 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr
Liebenau Neckertal

Aikido Kindertraining 
Di, 03. Februar 2026, 17.30 bis 18.30 Uhr
Budozentrum, Unterdorfstrasse 16, 9105 Schönengrund
Leitung: Monika Dörig, 2. Dan Aikido, J & S Leiterin
https://www.oldmillaikido.com

Frauengemeinschaft Oberhelfenschwil: Frauenzmorge 
Do, 05. Februar 2026, 8.00 Uhr
Restaurant Rössli, Oberhelfenschwil

Hammschnörri Verkauf 
Sa, 07. Februar 2026, Schönengrund

Unterhaltungsabend der Trachtengruppe Bächli 
Sa, 07. Februar 2026, 20.00 Uhr, Turnhalle Hemberg

Generationen-Gottesdienst für Klein und Gross 
Sa, 07. Februar 2026, 17.00 Uhr
Kirche Schönengrund
http://www.ref-hinterland.ch

Unterhaltungsnachmittag der Trachtengruppe Bächli 
So, 08. Februar 2026, 13.00 Uhr
Turnhalle Hemberg

Konzert auf dem Hemberg 
So, 08. Februar 2026, 17.00 bis 18.30 Uhr
evang. Kirche Hemberg
http://www.konzerte-auf-dem-hemberg.ch

Maroni-Plausch 
Mi, 11. Februar 2026, 14.30 bis 16.00  Uhr
Liebenau Neckertal

Baldur der Buchstabenpirat 
Mi, 11. Februar 2026, 15.00 bis 16.15 Uhr  
Schüür Brunnadern

Reim und Gschichtli für di Chliine 
Mi, 11. Februar 2026, 9.30 bis 10.00 Uhr
Bibliothek Mogelsberg

Hemberger Fasnacht Maskenball 
Fr, 13. Februar 2026, 20.00 Uhr, Hemberg

Comedy Nico Arn 
Sa, 14. Februar 2026, 20.15 Uhr
Assel-Keller, Schönengrund

Hemberger Kinderfasnacht  
mit Umzug «Im Wunderland» 
Sa, 14. Februar 2026, 13.00 Uhr, Hemberg
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Fasnachtzumzug Brunnadern 
So, 15. Februar 2026, Brunnadern

Kinderfasnacht Brunnadern 
Di, 17. Februar 2026, 14.00 bis 16.30 Uhr
Gemeinschaftsraum Primarschule Brunnadern

Fasnacht Schönengrund 
Mi, 18. Februar 2026 bis Mo, 23. Februar 2026

Musikalische Unterhaltung 
mit dem Akkordeon-Duo Werner und Köbi 
Mi, 18. Februar 2026, 14.30 bis 16.00 Uhr
Liebenau Neckertal

«Wasser, unser wertvollstes Gut»  
Film und Stellungnahmen 
Do, 19. Februar 2026, 20.00 bis 22.00  Uhr
Kino Passerelle, Wattwil
http://www.bioterra.ch/toggenburg

Goran Kovacevic Collective  
No Limits 2.0 «Die Reise geht weiter» 
Sa, 21. Februar 2026, 20.15 Uhr
KiM - Kultur in Mogelsberg
https://www.kulturinmogelsberg.ch/

Winterreise: Malen mit Pigmenten 
Sa, 21. Februar 2026, 10.00 bis 17.00  Uhr
Giallegra, Atelier und Werkstatt, Steigstrasse 16, Brunnadern
http://www.giallegra.ch

Kinonachmittag - Filmvorführung «Heidi» 
Mo, 23. Februar 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr
Liebenau Neckertal

Kinderspieltreff St.Peterzell 
Di, 24. Februar 2026, 9.30 bis 11.00 Uhr
Jugendhaus bei der evang. Kirche

Senioren für Senioren Oberhelfenschwil  
Der Wald ist einer der wichtigsten Lebensräume 
Di, 24. Februar 2026, 14.00 Uhr
Restaurant Frohe Aussicht Höhg, Oberhelfenschwil

Seniorennachmittag - Bäuerinnenchörli Nassen 
Mi, 25. Februar 2026, 14.30 bis 16.00 Uhr
Liebenau Neckertal

Hauptversammlung Bäuerinnen und Landfrauenverein 
Hemberg 
Do, 26. Februar 2026, 20.00 Uhr, Rest. Rössli Bächli

Stobete im Gast-Hof Frohwies 
Fr, 27. Februar 2026, 20.00 Uhr, Gast-Hof Frohwies
http://www.frohwies.ch

Unterhaltungsabend Männerchor mit «Generell 5» 
Sa, 28. Februar 2026, 20.00 bis 2.00 Uhr
Mehrzweckhalle St.Peterzell

Speer Nordic Voralpencuprennen 
Sa, 28. Februar 2026, 9.30 Uhr
Panoramaloipe Scherb
https://www.loipen-scspeer.ch/veranstaltungen/voralpen-
cup/

Bäuerinnenunterhaltung Nassen 
Sa, 28. Februar 2026, 18.30 Uhr, Nassen

Sämtliche Veranstaltungen
sind online abrufbar unter:
neckertal.ch/de/Leben-im-Neckertal/Kultur-und-Agenda
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